
ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR DIE ARTIKEL 1–  3

GesellschaftsFAIRtrag, Stand Okt. 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von zwei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. Die Abstimmungen 
werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel 1 – Ehrfurcht vor 
dem Leben 

(1) Unter besonderer Vorrangstellung sind 

die Würde aller Menschen und deren 

natürliche Lebensgrundlagen auf höchste 

Weise zu schützen.

(2) Der Mensch hat auf Grund seiner 

Stellung in der Welt eine besondere Ver- 

antwortung für den Planeten: Bewahrung, 

Schutz und Pflege für seinesgleichen sowie 

die vorhandene belebte und  unbelebte 

Natur.

2. Version:  Artikel 1 – Ehrfurcht vor 
dem Leben

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Die Freiheit und Selbstbestimmung jedes 
Menschen über seine eigene Person ist 
vollumfängliches Recht. Diese unverletzlichen 
Menschenrechte zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung allen staatlichen Handelns.

(2) Der Mensch hat auf Grund seiner Stellung 
die Verantwortung für Schutz, Pflege und  
Bewahrung der ihn umgebenden belebten und 
unbelebten Natur.

(3) Alles staatliche Handeln ist an die Grund-
rechte gebunden. Diese Bindung kann nicht 
abgeschafft, eingeschränkt oder verändert 
werden.

3. Version:  Artikel 1 – Respekt vor 
dem Leben und der Natur 

(1) Die in seinen inneren Werten begründete 
Würde eines jeden Menschen ist zu respektie-
ren. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.

(2) Der Mensch als vernunftbegabtes Wesen 
hat auf Grund seiner Stellung in der Welt eine 
besondere Verantwortung für die belebte und 
unbelebte Natur sowie deren gesamte 
Umgebung; sie zu schützen, ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

(3) Das deutsche Volk bekennt sich darum  
zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten, zu Frieden und Gerechtig-
keit in der Welt als Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft.

(4) Die nachfolgenden Grundrechte binden als 
unmittelbar geltendes Recht Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtsprechung. 

  Artikel 1 – Ehrfurcht vor dem Leben oder Respekt vor dem Leben und der Natur

Nächster Artikel 



1. Version: Artikel 2 – Schutz des 
Gemeinwohls 

(1) Bei allen ökonomischen Aktivitäten hat 

das Schutzbedürfnis von Mensch, Tier und 

Umwelt einen absoluten Vorrang vor 

Gewinninteressen. Wer soziale Schäden oder 

Umweltschäden verursacht, wird für sein 

Handeln rechtlich zur Verantwortung 

gezogen und sanktioniert, sofern das 

Handeln absichtsvoll oder grob fahrlässig 

dem Gemeinwohl schadet.

(2) Wer soziale System-Schäden oder 

Umweltsystemschäden verursacht, wird für 

sein Handeln steuerlich bei akzeptablen  

und rechtlich bei inakzeptablen Folgen zur 

Verantwortung gezogen. Der Urheber ist 

verpflichtet, inakzeptabel entstandenen 

Schaden des Gemeinwohls zu beseitigen. 

Zur Maßgabe des Gemeinwohls wird die 

Gemeinwohl-Matrix der Gemeinwohlökono-

mie verwendet.

2. Version:  Artikel 2 – Schutz des 
Gemeinwohls

(1) Der Schutz und Erhalt des Lebensraums 
Erde und der gegebenen Lebensbedingungen 
aller Lebewesen genießt Priorität. Jede 
Generation darf nur so viele „Ressourcen“ 
nutzen, wie sich in ihrer Zeitspanne regenerie-
ren kann. Jegliches Handeln ist hieran 
auszurichten. Profitstreben ist diesen Werten 
nachrangig.

(2) Ressourcen die dem grundlegenden 
Lebenserhalt dienen, können grundsätzlich 
nicht privatisiert werden.

(3) Besitz und Macht Einzelner oder Gruppen 
ist grundsätzlich quantitativ sowie qualitativ 
begrenzt.

3. Version:  Artikel 2 – Schutz des 
Gemeinwohls 

(1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit im Hinblick auf die 
Gesamtheit des Gemeinwohls. Bei allen 
Aktivitäten des Staates hat der Mensch, 
ungeborenes Leben, Tier und Umwelt einen 
absoluten Vorrang vor Gewinninteressen. Das 
Recht auf Unversehrtheit stellt die Gesundheit 
von Körper, Geist und Seele des Menschen 
sicher.

(2) Der Staat schützt natürliche Lebensgrund-
lagen und kulturelle Überlieferung. Jede 
politische Entscheidung, jede gesellschaftliche 
Meinung muss sich mit Geboten und Wohlfühl-
Stimmen der Bevölkerung messen lassen. Der 
Staat fördert gleichwertige Lebensverhältnisse 
des Volkes.

(3) Dem Menschen, als Teil dieser Erde, ist die 
Versorgung mit sauberem Wasser, Boden, Luft, 
Nahrung, Wohnraum, Strom, Internet, 
ärztlicher Versorgung und Teilhabe am 
sozialen öffentlichen Leben zu sichern. 
Privatisierungen von Ressourcen dürfen nicht 
spekulativ gehandelt werden. Unternehmen 
haben sich an den Bedürfnissen der Menschen 
zu orientieren und den darauf basierenden 
Notwendigkeiten.

  Artikel 2 – Schutz des Gemeinwohls

Nächster Artikel 



1. Version: Artikel 3 –  
Definition des Gemein-
wohls 

 (1) Orientierung am Gemein-

wohl bedeutet, die Gestaltung 

eines Gemeinwesens darauf 

auszurichten, dass es die 

Teilhabe von möglichst all 

seinen Mitgliedern ermöglicht, 

dass es als ökologisch verant-

wortungsvoll, sozial um 

Ausgleich bemüht und 

lebenswert wahrgenommen 

wird und dass das gesellschaft-

liche, wirtschaftliche und 

politische Handeln innerhalb 

des Gemeinwesens und nach 

außen hin durch dieses Ziel 

bestimmt wird.

(2) Bei genehmigungspflichti-

gen Aktivitäten steht das 

Gemeinwohl für die Frage, ob 

eine Genehmigung erteilt 

werden kann, grundsätzlich im 

Vorrang. Bei Schädigungen des 

Gemeinwohls gilt das Verursa-

cherprinzip, sofern der Verursa-
cher nicht den Nachweis 
erbringen kann, dass die 
Schädigung des Gemeinwohls 
nicht vorherzusehen war.

2. Version: Artikel 3 –  
Definition des Gemein-
wohls 

(1) Gemeinwohl bedeutet eine 
Gesellschaft, in der jeder Mensch 
wertvoll ist. Der Wert orientiert sich 
weder an dessen Arbeitsleistung, 
noch an der Gewinnmaximierung 
Einzelner, sondern an der 
Wahrnehmung jedes Menschen 
als soziales und gleichberechtigtes 
Wesen. Das schließt allerdings ein, 
dass in Einzelfällen Interessen 
einzelner Menschen oder 
Minderheiten hinter Interessen 
objektiver Mehrheiten hintenan-
stehen müssen.

(2) Bei genehmigungspflichtigen 
Aktivitäten – gemeint sind 
Aktivitäten wie z. B. Eingriffe 
jeglicher Art in die Natur und ihrer 
natürlichen Lebenskreisläufe, oder 
private Investitionen im Bereich 
der Lebensräume von Mensch und 
Tier, mit Einfluss aus das Gemein-
wohl – steht das Gemeinwohl für 
die Frage, ob eine Genehmigung 
erteilt werden kann, grundsätzlich 
im Vorrang. Bei Schädigungen des 
Gemeinwohls gilt das Verursacher-
prinzip.

3. Version: Artikel 3 –  
Definition des Gemein-
wohls 

(1) Gemeinwohl ist dann 
verwirklicht, wenn alle Teilnehmer 
des Gemeinwesens ihr wirtschaft-
liches, gesellschaftliches und 
politisches Handeln immer so 
ausrichten, dass die gemeinsa-
men Lebensgrundlagen in ihrer 
Qualität nicht beeinträchtigt, 
sondern möglichst verbessert 
werden und ein gesunder, sozialer 
Ausgleich hergestellt wird.

(2) Bei genehmigungspflichti-

gen Aktivitäten steht das 

Gemeinwohl für die Frage, ob 

eine Genehmigung erteilt 

werden kann, grundsätzlich im 

Vorrang. Bei Schädigungen des 

Gemeinwohls gilt das Verursa-

cherprinzip.

4. Version: Artikel 3 –  
Definition des Gemein-
wohls 

 (1) Das Gemeinwohl ist die 
Summe aus allen wirtschaftli-
chen, politischen, gesellschaft-
lichen, spirituellen und individuel-
len Aktivitäten, welche dazu 
beitragen die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen 
oder zu verbessern, damit eine 
artgerechte gesunde Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit 
und der Gesellschaft für alle 
ermöglicht wird.

(2) Bei genehmigungspflichti-

gen Aktivitäten steht das 

Gemeinwohl für die Frage, ob 

eine Genehmigung erteilt 

werden kann, grundsätzlich im 

Vorrang. Bei Schädigungen des 

Gemeinwohls gilt das Verursa-

cherprinzip.

  Artikel 3 – Definition des Gemeinwohls



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR DIE ARTIKEL 6–  7

GesellschaftsFAIRtrag, Stand Okt. 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von zwei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. Die Abstimmungen 
werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel 6 – Recht auf 
Bildung

(1) Jeder Bundesbürger hat das Recht der 

freien Wahl seiner Bildungsgestaltung. Die 

Bildungsangebote für Kinder und Jugend-

liche gehören zur staatlichen Fürsorge-

pflicht. Alle Bundesländer müssen die 

Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit für 

schulische wie außerschulische, freiwillige 

Angebote gewährleisten. Private Bildungs-

angebote sind staatlichen gleichzustellen. 

Das natürliche Sorge- und Erziehungsrecht 

der Eltern bleibt davon unberührt. Die Eltern 

haben das Recht der freien Wahl der 

Bildungseinrichtung. Elterliche o. ä. Bindung 

ist Bedingung für Bildung. Es besteht keine 

Schulpflicht, sondern Bildungspflicht. Freie 

Bildungsangebote können wahrgenommen 

werden. Der Staat garantiert diese Rechte.

(2) Zu den Bildungszielen gehört neben den 

Vorgaben durch Art. 28 und 29 der UN-Kinder- 

rechtskonvention vom 20. November 1989 

das Einüben von demokratischer, toleranter, 

gewaltfreier und verantwortlicher Mitwir-

kung im Geiste des Gesellschaftsvertrags. 

Schon Kinder und Jugendliche sollen lernen, 

Wissen zu erwerben, lernen zusammenzu-

leben, lernen zu handeln und lernen zu sein. 

Die Fähigkeit zum freien und selbstständigen 

Denken und zur umfassenden Entwicklung 

des kreativen Potenzials soll im Vordergrund 

der Bildungsvermittlung stehen. Nachhaltig-

keit, Umweltbewusstsein und gesunde 

Ernährung sind besonders zu fördern.

2. Version: Artikel 6 – Recht auf 
Bildung

(1) Jeder Bundesbürger hat das Recht der 

freien Wahl seiner Bildungsgestaltung. Die 
Bildung für alle Bundesbürger gehört zur 
staatlichen Fürsorgepflicht. Alle Bundesländer 
müssen die Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit 
für schulische wie außerschulische, freiwillige 
Angebote gewährleisten. Private Bildungsange-
bote sind staatlichen gleichzustellen. Das 

natürliche Sorge- und Erziehungsrecht der 

Eltern bleibt davon unberührt. Die Eltern 

haben das Recht der freien Wahl der Bildungs-

einrichtung. Familiäre und/oder sonstige 
intensive Bindungen von Kindern sind Voraus-
setzung für ihre Bildung. Der Staat garantiert 

diese Rechte. Der Staat darf sich nicht in 
Bildungsziele und Inhalte einmischen. Diese 
werden unabhängig mit den Lehrern und Eltern 
festgelegt. Der Staat hat für eine kostenlose 
Bildung von der Grundschule bis zum ersten 
Studium zu sorgen Es besteht keine Schulpflicht, 
sondern Bildungspflicht. Freie Bildungsangebo-
te können wahrgenommen werden. Die 
Unabhängigkeit von staatlichen oder privaten 
Bildungsangeboten ist sicherzustellen.

(2) Zu den Bildungszielen gehört das Einüben 
von demokratischer, respektvoller, gewaltfreier 
und verantwortlicher Mitwirkung im Geiste des 
Gesellschaftsvertrags. Bildung ist keine reine 
Wissensvermittlung, sondern auch eine 
Vorbereitung auf das Leben. Schon Kinder und 

Jugendliche sollen lernen, Wissen zu 

erwerben, lernen zusammenzuleben, lernen 

zu handeln, lernen kritisch zu hinterfragen 

und lernen zu sein. Die Fähigkeit zum freien 

und selbstständigen Denken und zur 

umfassenden Entwicklung des kreativen 

Potenzials soll im Vordergrund der Bildungs-

vermittlung stehen. Soziales Verhalten, 
gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein sind besonders zu fördern.

3. Version Artikel 6 – Recht auf freie 
Entwicklung und kulturelle Weisheit

(1) Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht 
der freien Wahl seiner Lernprozessgestaltung 
von Anbeginn seines Lebens. Die unabdingba-
re Achtung und Förderung der Freiheit der 
Lern- und Lehrmöglichkeiten für Menschen 
aller Entwicklungsstufe gehört zur staatlichen 
Fürsorgepflicht. Niemand darf dazu gezwun-
gen werden, in einer vorbestimmten Art lernen 
zu müssen oder seinen Entwicklungsweg zu 
beschreiten. Die Freiheit der Selbstbestimmung 
des eigenen Lernprozesses und Entwicklungs-
weges ist stets zu gewährleisten. Als die beste 
Grundlage jeder Entwicklung steht die 
elterliche und familiäre Bindung unter einem 
besonderen Schutz der Gemeinschaft. Die 

Eltern haben das Recht der freien Wahl der 

Bildungseinrichtung. Die Fürsorge für ein 
ungehindertes Aufwachsen und die Begleitung 
der jungen Generation bei deren Entwicklung 
und deren intrinsisch gesteuerten Lernprozes-
sen ist in gleicher Weise zu unterstützen und zu 
fördern wie jegliche Erwerbsarbeit. Alle 
staatlichen Organe haben für die Umsetzung 
und den Schutz dieser Rechte zu sorgen.

(2) Oberste Prämisse allen Lernens, Lehrens 
und Entwickelns ist die Förderung und 
Einhaltung der essenziellen Regeln für das 
menschliche Zusammenleben: Die Freiheit 
eines Menschen endet dort, wo sie die Freiheit 
eines anderen Menschen berührt.  Zudem ist 
jedem Menschen die Möglichkeit zu gewähren, 
das ureigene Potenzial zu entdecken und sich 
zu vergewissern, welche Größe und welche 
Fähigkeit zur Selbstoffenbarung, -regulierung 
und -heilung in ihm steckt.  Im Sinne eines 
friedlichen Miteinanders ist die Freiheit und 
Selbstbestimmung, die Achtsamkeit und das 
erweiterte Bewusstsein der Verbundenheit aller 
Menschen unabdingbar zu fördern. 

  Artikel 6 – Recht auf Bildung

Nächster Artikel 



  Artikel 7 – Wissenschaft, Forschung und Lehre

Version 1: Artikel 7 – Wissenschaft, Forschung und Lehre 

Die Wissenschaft, Forschung und Lehre unterliegen den ethischen 

Maßstäben der Gesellschaft und sind dem Gemeinwohl verpflichtet. 

Der Bund und die Länder müssen die wirtschaftliche und ideologi-

sche Unabhängigkeit von Wissenschaft, Forschung und Lehre gewähr-

leisten. 

Version 2: Artikel 7 – Wissenschaft, Forschung und Lehre 

(1) Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre unterliegen den ethischen 
Maßstäben der Gesellschaft und sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Das 
bedeutet insbesondere, dass auch Pflanzen und Tiere sowie deren 
gesamte natürliche Lebensgrundlage in ihrer Integrität bewahrt werden. 
Wissenschaftliche Arbeiten werden veröffentlicht und stehen jedem zur 
Verfügung. Erkenntnisse der Wissenschaft, Forschung, und Lehre sind als 
Gemeingut zu betrachten. Der Bund und die Länder sind verpflichtet, die 
Unabhängigkeit von Wissenschaft, Forschung und Lehre zu gewährleis-
ten. Die Unabhängigkeit der Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

(2) Die Kunst ist frei. Das Urheberrecht, die materiellen und immateriellen 
Interessen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Urheber werden 
gewährleistet.

(3) Es ist ein Ethikrat aus verschiedenen Interessengemeinschaften und 
aus ausgelosten Bürgerinnen und Bürger zu bilden und als Prüforgan 
einzusetzen, sofern wissenschaftliche Forschung zu Eingriffen und 
Veränderungen natürlicher Beschaffenheiten von Mensch, Tier und 
Natur führt.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR DIE ARTIKEL:  
GENERELLE PFLICHTEN DER STAATSGEWALT  UND SPEZIELLE RECHTE UND PFLICHTEN DES STAATES

GesellschaftsFAIRtrag, Stand November 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von zwei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. Die Abstimmungen 
werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel zu: Generelle Pflichten der Staatsgewalt

(1) Die Organe des Staates bzgl. der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalten, der Rechtsprechung und der Verwaltung dienen dem Wohl 
der Menschen um des Menschen willen.

(2) Der Staat schützt die Vielfalt des Lebens als unverfügbare 
Grundlage eines menschenwürdigen Daseins heute und in der 
Zukunft.

(3) Der Staat sorgt für die Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen 
Ordnung und fördert jene Bedingungen, die die Lebenszufriedenheit 
der Bürgerinnen und Bürger im ideellen und materiellen Sinne 
ermöglichen. Er ist verpflichtet, einer Spaltung der Gesellschaft in 
Arm und Reich entgegenzuwirken. Er ist verpflichtet, für den Zivil- 
und Katastrophenschutz sowie die Krankenversorgung und Alten- 
pflege zu sorgen.

(4) Der Staat ist verpflichtet, die Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige Wirtschaftsweise zu schaffen. Im Vordergrund einer 
nachhaltigen Wirtschaftsform müssen immer die Menschen sowie die 
künftigen Generationen und die natürliche Umwelt stehen. Der Staat 
hat dafür Sorge zu tragen, dass keine Produkte importiert werden, bei 
deren Wertschöpfung und Lieferkette Menschenrechte verletzt 
wurden.

(5) Der Staat hat das Völkerrecht zu achten und sich international für 
Frieden einzusetzen.

(6) Die hier dargelegten Staatspflichten sind für Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalten und Rechtsprechung bindend.

2. Version: Artikel zu: Generelle Pflichten der Staatsgewalt

(1) Alle Organe der deutschen Gewaltentrennung und die Verwaltung sind 
dienende Organe und für die Menschen im Sinne des Gesellschaftsvertra-
ges da. Alle Staatorgane und die Verwaltung sind an die Subsidiarität, 
Subsistenz und Suffizienz der Gemeinden, Kommunen und Länder 
gebunden, zur Bewahrung und Förderung deren Wohlstands. Die 
Entscheidungshoheit liegt bei den Gemeinden. Alle übergeordneten 
Institutionen haben die Funktion der Beratung, Begleitung und Förderung 
der partizipativen Entwicklung der Gemeinden. 

(2) Der Staat ist verpflichtet, sparsam zu arbeiten und über seine Einnah-
men und Ausgaben jährlich einen Rechenschaftsbericht der Öffentlichkeit 
vorzulegen. Staatsdiener haften persönlich für einen fahrlässigen Umgang 
mit Steuergel¬dern oder einer Verschwendung, der das Volk schädigt. 

(3) Der Staat schützt die Vielfalt der Lebensformen als unverfügbare 
Grundlage eines menschenwürdigen Daseins heute und in der Zukunft. 
Um eine Renaturierung zu gewährleisten, werden mindestens 33 Prozent 
der Flächen in Deutschland sich selbst überlassen. 

(4) Der Staat sorgt für die Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen Ordnung 
und fördert jene Bedingungen, die die Lebenszufriedenheit der Menschen 
im ideellen und materiellen Sinne ermöglichen. Er ist verpflichtet, einer 
Spaltung der Gesellschaft in ideeller oder materieller Weise aktiv entgegen-
zuwirken. Der Staat übernimmt den Zivil- und Katastrophenschutz in 
eigener Verantwortung. Er ist verpflichtet, Gesundheitsvorsorge, Kranken-
versorgung und die Betreuung und Pflege von alten und behinderten 
Menschen zu garantieren.

(5) Der Staat ist verpflichtet, die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise zu schaffen. Im Vordergrund einer nachhaltigen 
Wirtschaftsform stehen immer die Menschen sowie die künftigen 
Generationen und die natürliche Umwelt. Die unternehmerische Freiheit, 
das unternehmerische Risiko und der freie Wettbewerb werden im Sinne 
dieses Gesellschaftsvertrages gewährleistet. Die Wirtschafts- und Rechts-
ordnung gewährleisten, dass die Partikularinteressen dem Gemeinwohl 
untergeordnet werden und nicht umgekehrt. Der Staat hat dafür zu sorgen, 
dass keine Produkte importiert werden, bei deren Herstellung Menschen- 
oder Tierrechte verletzt oder Umweltzerstörung praktiziert wurde.

(6) Der Staat hat das Völkerrecht anzuwenden und sich international für 
Frieden einzusetzen. Es ist eine dauernde völkerrechtliche Kommission 
einzurichten, die sich aus ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern zusam-
mensetzt. Ihre Empfehlungen und Auslegungen sind bei völkerrechtlichen 
Entscheidungen für die Gesetzgebung bindend.  

(7) Die hier dargelegten Staatspflichten sind für Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalten und Rechtsprechung bindend.

  Artikel zu: Generelle Pflichten der Staatsgewalt

Nächster Artikel 



1. Version: Artikel zu: Spezielle Rechte und Pflichten des 
Staates

(1) Das Recht ethnischer Minderheiten auf Schutz, Erhaltung und 

Pflege ihrer kulturellen Eigenheit ist zu gewährleisten, sofern ihre 

wirksame politische Vertretung nicht den Menschenrechten in ihren 

angestammten Siedlungsgebieten widerspricht.

(2) Whistleblower, die dem Gemeinwohl dienen, indem sie Straftaten 

oder Verstöße gegen die Verfassung aufdecken, müssen geschützt 

und dürfen nicht arbeitsrechtlich oder auf andere Weise benachtei-

ligt, strafrechtlich verfolgt oder diskriminiert werden, wenn sie für die 

Aufdeckung keine strafbare Handlung nach unserem Rechtssystem 

vorgenommen haben. Whistleblower aus anderen Ländern, die dort 

durch Verfolgung bedroht sind, haben in Deutschland Recht auf Asyl.

(3) Der Staat sorgt für die Rechte und den Schutz von Minderjährigen. 

Die Betreuung von Trennungskindern ist entsprechend der Europa-

ratsresolution 2079 durch beide Elternteile zu leisten. Väter und 

Mütter haben die gleichen Rechte.

(4) Der Staat hat die Anonymität postalischer und digitaler Kommuni-

kation zu ermöglichen.

(5) Tiere sind als Mitgeschöpfe zu achten, zu schützen und respekt- 

und verantwortungsvoll zu behandeln. Sie zu vernachlässigen, zu 

misshandeln, nicht artgerecht zu halten oder sie ohne Betäubung  

zu schlachten, ist untersagt und zieht strafrechtliche Konsequenzen 

nach sich. Die Erhaltung, Wiederherstellung und Schaffung natürli-

cher Lebensräume als funktionierendes Netzwerk für alle Lebens-

formen, haben hohen ökologischen Wert und genießen daher 

höchste Priorität.

2. Version:  Artikel zu: Spezielle Rechte und Pflichten des 
Staates

(1) Das Recht ethnischer Minderheiten auf Schutz, Erhaltung und 

Pflege ihrer kulturellen Eigenheit ist zu gewährleisten, sofern ihre 

wirksame politische Vertretung nicht den Menschenrechten in ihren 

angestammten Siedlungsgebieten widerspricht.

(2) Das Verhalten eines Whistleblowers ist gerechtfertigt, wenn das 
Gemeininteresse höher einzuschätzen ist als der Rechtsverstoß des 
Whistleblowers. Whistleblower dürfen nicht arbeitsrechtlich oder auf 
andere Weise benachteiligt, strafrechtlich verfolgt oder diskriminiert 
werden. Whistleblower aus anderen Ländern, die dort durch Verfol-

gung bedroht sind, haben in Deutschland Recht auf Asyl.

(3) Der Staat sorgt für die Rechte und den Schutz von Minderjährigen. 

Die Betreuung von Trennungskindern ist entsprechend der Europa-

ratsresolution 2079 durch beide Elternteile zu leisten. Väter und 

Mütter haben die gleichen Rechte.

(4) Der Staat hat die Anonymität postalischer und digitaler Kommuni-

kation zu ermöglichen. Für jeden Internetdienst ist ein nationales 
Angebot zu gewährleisten.

(5) Das Genom von Tieren und Pflanzen ist unantastbar. Tiere haben ein 
naturgegebenes Recht auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit. Sie sind als 
Mitgeschöpfe zu achten, zu schützen und respekt- und verantwortungs-
voll zu behandeln. Sie zu vernachlässigen, zu misshandeln, nicht 
artgerecht zu halten oder sie ohne Betäubung zu schlachten, ist 
untersagt und zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Die 
Massentierhaltung jeglicher Art ist verboten. Tierversuche sind untersagt. 
Die Erhaltung, Wiederherstellung und Schaffung natürlicher Lebens-
räume als funktionierendes Netzwerk für alle Lebensformen, haben 
hohen ökologischen Wert und genießen daher höchste Priorität.

(6) Die Familie ist die Grundform menschlichen Zusammenlebens. Der 
Staat verpflichtet sich zum besonderen Schutz der Lebensgemeinschaft 
zwischen Frau und Mann, beschützt auch alternative Lebensformen. In 
allen Familienkonstellationen (Eltern mit und ohne Trauschein in einem 
Haushalt, Patchwork-Familien, Alleinerziehende), wo Kinder aufwachsen, 
sind gleich gute Bedingungen für das Heranwachsen der Kinder zu 
fördern. Väter und Mütter haben die gleichen Pflichten.

  Artikel zu: Spezielle Rechte und Pflichten des Staates



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL II

GesellschaftsFAIRtrag, Stand Nov. 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von zwei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. Die Abstimmungen 
werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Quelle der Staatsgewalt

(1) Das Volk ist der Souverän und die Quelle aller Staatsgewalten. Es 

übt diese durch Wahlen, Volksabstimmungen und durch mitbestim-

mende bürgerliche Gremien aus. Die Modalitäten dieser Ausübung 

der Staatsgewalt werden durch Ausführungsgesetze geregelt. Über die 

Ausführungsgesetze stimmt das Volk selbst ab und setzt sie in Kraft.

2. Version: Quelle der Staatsgewalt

(1) Das gesamte deutsche Volk ist der Souverän und die Quelle aller 

Staatsgewalten. Das Volk ist  die Gesamtheit aller Staatsangehörigen. 
Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.  

(2) Es übt diese durch Wahlen, Volksabstimmungen und durch mitbe-
stimmende bürgerliche Gremien in allen politischen Ebenen aus. Die 
Modalitäten der Ausübung der Staatsmacht werden durch Ausführungs-
gesetze geregelt. Über die Ausführungsgesetze können die Bürgerinnen 
und Bürger für ihre jeweilige Region (Kommune, Land, Bund) abstimmen 
und sie in Kraft setzen. Übergeordnete Ausführungsgesetze sind zu 
berücksichtigen. Über die Ausführungsgesetze stimmt das gesamte 
deutsche Volk selbst ab und setzt sie in Kraft, auf allen politischen 
Ebenen. 

(3) Das deutsche Volk hat jederzeit die Möglichkeit die gewählten 
Vertreter ihres Amtes zu entheben. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.  

(4) Diese Verfassung ist dem Wortlaut nach auszulegen. Verfassungs-
bruch ist strafbar

  Kapitel II – Staatsgewaltausübung

Nächster Artikel 



  Kapitel II – Staatsgewaltausübung

1. Version: Pflichten der Menschen, die in Gesetzgebung 
und Exekutive wirken

(1) Die Staatsvertreter sind in ihrer Handlungsweise zur Transparenz 

und Auskunft gegenüber den Bürgern verpflichtet. 

(2) Jeder Mensch, der Aufgaben in der Gesetzgebung, Exekutive oder 

im Gerichtswesen ausführt, ist für sein Handeln und die Einhaltung 

der zeitlichen, sachlichen und die Befugnis betreffenden Grenzen 

seines Auftrages persönlich und rechtlich verantwortlich. Soweit sein 

Handeln absichtsvoll oder fahrlässig dem Gemeinwohl schadet, wird 

er dafür rechtlich zur Verantwortung gezogen. 

(3) Der Gesetzgeber und die handelnden und mit der Ausführung 

beauftragten Personen der vollziehenden und der rechtsprechenden 

Staatsgewalt sind an den Gesellschaftsvertrag und die ergänzenden 

Gesetze gebunden. 

(4) Für die Erfüllung der Aufgaben sind den Organen des Gesetzge-

bers, der vollziehenden und der rechtsprechenden Staatsgewalt, 

ausreichende Mittel durch den Staat zur Verfügung zu stellen.

2. Version: Pflichten der Menschen, die in Gesetzgebung 
und Exekutive wirken

(1) Staatsvertreter sind justiziabel zu vereidigen und dürfen keine 
anderen Tätigkeiten während ihrer Amtszeit ausführen. Sie sind zu 
regelmäßigen Fortbildungen verpflichtet, welche vom Staat zu  
finanzieren sind.

(2) Die Staatsvertreter sind in ihrer Handlungsweise zur Transparenz 

und Auskunft gegenüber den Bürgern verpflichtet. 

(3) Jeder Mensch, der Aufgaben in der Gesetzgebung, Exekutive oder 

im Gerichtswesen ausführt, ist für sein Handeln und die Einhaltung 

der zeitlichen, sachlichen und die Befugnis betreffenden Grenzen 

seines Auftrages persönlich und rechtlich verantwortlich. Soweit sein 

Handeln absichtsvoll oder fahrlässig dem Gemeinwohl schadet, wird 

er dafür rechtlich zur Verantwortung gezogen. 

(4) Der Gesetzgeber und die handelnden und mit der Ausführung 

beauftragten Personen der vollziehenden und der rechtsprechenden 

Staatsgewalt sind an den Gesellschaftsvertrag und die ergänzenden 

Gesetze gebunden. 

(5) Für die Erfüllung der Aufgaben sind den Organen des Gesetzge-

bers, der vollziehenden und der rechtsprechenden Staatsgewalt 

ausreichende Mittel durch den Staat zur Verfügung zu stellen.

1. Version: Artikel 15 – Völkerrecht

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind für das Bundesrecht 

bindend. Sie stehen über den Gesetzen des Bundesrechts und 

erzeugen unmittelbar Rechte und Pflichten für die Staatsgewalt-

ausübenden und alle Bewohner der Bundesrepublik Deutschland. 

Verletzungen des Völkerrechts innerhalb Deutschlands werden vor 

deutschen Gerichten geahndet. 

2. Version: Artikel 15 – Völkerrecht

(1) Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind für das Bundesrecht 

bindend. Sie stehen über den Gesetzen des Bundesrechts und 

erzeugen unmittelbar Rechte und Pflichten für die Staatsgewalt-

ausübenden und alle Bewohner der Bundesrepublik Deutschland. 

Verletzungen des Völkerrechts innerhalb Deutschlands werden vor 

deutschen Gerichten geahndet.

(2) Keine Gewalt von außen darf Recht in Deutschland vorgeben oder 
sprechen. Sollten die Vorgaben des Völkerrechts so geändert werden, 
dass sie mit der deutschen Verfassung und dem Gemeinwohl unvereinbar 
sind, haben sie in Deutschland keine Gültigkeit.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR DIE ARTIKEL:  
GENERELLE PFLICHTEN DER STAATSGEWALT  UND SPEZIELLE RECHTE UND PFLICHTEN DES STAATES

GesellschaftsFAIRtrag, Stand November 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von zwei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. Die Abstimmungen 
werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel zu: Generelle Pflichten der Staatsgewalt

(1) Die Organe des Staates bzgl. der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalten, der Rechtsprechung und der Verwaltung dienen dem Wohl 
der Menschen um des Menschen willen.

(2) Der Staat schützt die Vielfalt des Lebens als unverfügbare 
Grundlage eines menschenwürdigen Daseins heute und in der 
Zukunft.

(3) Der Staat sorgt für die Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen 
Ordnung und fördert jene Bedingungen, die die Lebenszufriedenheit 
der Bürgerinnen und Bürger im ideellen und materiellen Sinne 
ermöglichen. Er ist verpflichtet, einer Spaltung der Gesellschaft in 
Arm und Reich entgegenzuwirken. Er ist verpflichtet, für den Zivil- 
und Katastrophenschutz sowie die Krankenversorgung und Alten- 
pflege zu sorgen.

(4) Der Staat ist verpflichtet, die Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige Wirtschaftsweise zu schaffen. Im Vordergrund einer 
nachhaltigen Wirtschaftsform müssen immer die Menschen sowie die 
künftigen Generationen und die natürliche Umwelt stehen. Der Staat 
hat dafür Sorge zu tragen, dass keine Produkte importiert werden, bei 
deren Wertschöpfung und Lieferkette Menschenrechte verletzt 
wurden.

(5) Der Staat hat das Völkerrecht zu achten und sich international für 
Frieden einzusetzen.

(6) Die hier dargelegten Staatspflichten sind für Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalten und Rechtsprechung bindend.

2. Version: Artikel zu: Generelle Pflichten der Staatsgewalt

(1) Alle Organe der deutschen Gewaltentrennung und die Verwaltung sind 
dienende Organe und für die Menschen im Sinne des Gesellschaftsvertra-
ges da. Alle Staatorgane und die Verwaltung sind an die Subsidiarität, 
Subsistenz und Suffizienz der Gemeinden, Kommunen und Länder 
gebunden, zur Bewahrung und Förderung deren Wohlstands. Die 
Entscheidungshoheit liegt bei den Gemeinden. Alle übergeordneten 
Institutionen haben die Funktion der Beratung, Begleitung und Förderung 
der partizipativen Entwicklung der Gemeinden. 

(2) Der Staat ist verpflichtet, sparsam zu arbeiten und über seine Einnah-
men und Ausgaben jährlich einen Rechenschaftsbericht der Öffentlichkeit 
vorzulegen. Staatsdiener haften persönlich für einen fahrlässigen Umgang 
mit Steuergel¬dern oder einer Verschwendung, der das Volk schädigt. 

(3) Der Staat schützt die Vielfalt der Lebensformen als unverfügbare 
Grundlage eines menschenwürdigen Daseins heute und in der Zukunft. 
Um eine Renaturierung zu gewährleisten, werden mindestens 33 Prozent 
der Flächen in Deutschland sich selbst überlassen. 

(4) Der Staat sorgt für die Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen Ordnung 
und fördert jene Bedingungen, die die Lebenszufriedenheit der Menschen 
im ideellen und materiellen Sinne ermöglichen. Er ist verpflichtet, einer 
Spaltung der Gesellschaft in ideeller oder materieller Weise aktiv entgegen-
zuwirken. Der Staat übernimmt den Zivil- und Katastrophenschutz in 
eigener Verantwortung. Er ist verpflichtet, Gesundheitsvorsorge, Kranken-
versorgung und die Betreuung und Pflege von alten und behinderten 
Menschen zu garantieren.

(5) Der Staat ist verpflichtet, die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise zu schaffen. Im Vordergrund einer nachhaltigen 
Wirtschaftsform stehen immer die Menschen sowie die künftigen 
Generationen und die natürliche Umwelt. Die unternehmerische Freiheit, 
das unternehmerische Risiko und der freie Wettbewerb werden im Sinne 
dieses Gesellschaftsvertrages gewährleistet. Die Wirtschafts- und Rechts-
ordnung gewährleisten, dass die Partikularinteressen dem Gemeinwohl 
untergeordnet werden und nicht umgekehrt. Der Staat hat dafür zu sorgen, 
dass keine Produkte importiert werden, bei deren Herstellung Menschen- 
oder Tierrechte verletzt oder Umweltzerstörung praktiziert wurde.

(6) Der Staat hat das Völkerrecht anzuwenden und sich international für 
Frieden einzusetzen. Es ist eine dauernde völkerrechtliche Kommission 
einzurichten, die sich aus ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern zusam-
mensetzt. Ihre Empfehlungen und Auslegungen sind bei völkerrechtlichen 
Entscheidungen für die Gesetzgebung bindend.  

(7) Die hier dargelegten Staatspflichten sind für Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalten und Rechtsprechung bindend.

  Artikel zu: Generelle Pflichten der Staatsgewalt

Nächster Artikel 



1. Version: Artikel zu: Spezielle Rechte und Pflichten des 
Staates

(1) Das Recht ethnischer Minderheiten auf Schutz, Erhaltung und 

Pflege ihrer kulturellen Eigenheit ist zu gewährleisten, sofern ihre 

wirksame politische Vertretung nicht den Menschenrechten in ihren 

angestammten Siedlungsgebieten widerspricht.

(2) Whistleblower, die dem Gemeinwohl dienen, indem sie Straftaten 

oder Verstöße gegen die Verfassung aufdecken, müssen geschützt 

und dürfen nicht arbeitsrechtlich oder auf andere Weise benachtei-

ligt, strafrechtlich verfolgt oder diskriminiert werden, wenn sie für die 

Aufdeckung keine strafbare Handlung nach unserem Rechtssystem 

vorgenommen haben. Whistleblower aus anderen Ländern, die dort 

durch Verfolgung bedroht sind, haben in Deutschland Recht auf Asyl.

(3) Der Staat sorgt für die Rechte und den Schutz von Minderjährigen. 

Die Betreuung von Trennungskindern ist entsprechend der Europa-

ratsresolution 2079 durch beide Elternteile zu leisten. Väter und 

Mütter haben die gleichen Rechte.

(4) Der Staat hat die Anonymität postalischer und digitaler Kommuni-

kation zu ermöglichen.

(5) Tiere sind als Mitgeschöpfe zu achten, zu schützen und respekt- 

und verantwortungsvoll zu behandeln. Sie zu vernachlässigen, zu 

misshandeln, nicht artgerecht zu halten oder sie ohne Betäubung  

zu schlachten, ist untersagt und zieht strafrechtliche Konsequenzen 

nach sich. Die Erhaltung, Wiederherstellung und Schaffung natürli-

cher Lebensräume als funktionierendes Netzwerk für alle Lebens-

formen, haben hohen ökologischen Wert und genießen daher 

höchste Priorität.

2. Version:  Artikel zu: Spezielle Rechte und Pflichten des 
Staates

(1) Das Recht ethnischer Minderheiten auf Schutz, Erhaltung und 

Pflege ihrer kulturellen Eigenheit ist zu gewährleisten, sofern ihre 

wirksame politische Vertretung nicht den Menschenrechten in ihren 

angestammten Siedlungsgebieten widerspricht.

(2) Das Verhalten eines Whistleblowers ist gerechtfertigt, wenn das 
Gemeininteresse höher einzuschätzen ist als der Rechtsverstoß des 
Whistleblowers. Whistleblower dürfen nicht arbeitsrechtlich oder auf 
andere Weise benachteiligt, strafrechtlich verfolgt oder diskriminiert 
werden. Whistleblower aus anderen Ländern, die dort durch Verfol-

gung bedroht sind, haben in Deutschland Recht auf Asyl.

(3) Der Staat sorgt für die Rechte und den Schutz von Minderjährigen. 

Die Betreuung von Trennungskindern ist entsprechend der Europa-

ratsresolution 2079 durch beide Elternteile zu leisten. Väter und 

Mütter haben die gleichen Rechte.

(4) Der Staat hat die Anonymität postalischer und digitaler Kommuni-

kation zu ermöglichen. Für jeden Internetdienst ist ein nationales 
Angebot zu gewährleisten.

(5) Das Genom von Tieren und Pflanzen ist unantastbar. Tiere haben ein 
naturgegebenes Recht auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit. Sie sind als 
Mitgeschöpfe zu achten, zu schützen und respekt- und verantwortungs-
voll zu behandeln. Sie zu vernachlässigen, zu misshandeln, nicht 
artgerecht zu halten oder sie ohne Betäubung zu schlachten, ist 
untersagt und zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Die 
Massentierhaltung jeglicher Art ist verboten. Tierversuche sind untersagt. 
Die Erhaltung, Wiederherstellung und Schaffung natürlicher Lebens-
räume als funktionierendes Netzwerk für alle Lebensformen, haben 
hohen ökologischen Wert und genießen daher höchste Priorität.

(6) Die Familie ist die Grundform menschlichen Zusammenlebens. Der 
Staat verpflichtet sich zum besonderen Schutz der Lebensgemeinschaft 
zwischen Frau und Mann, beschützt auch alternative Lebensformen. In 
allen Familienkonstellationen (Eltern mit und ohne Trauschein in einem 
Haushalt, Patchwork-Familien, Alleinerziehende), wo Kinder aufwachsen, 
sind gleich gute Bedingungen für das Heranwachsen der Kinder zu 
fördern. Väter und Mütter haben die gleichen Pflichten.

  Artikel zu: Spezielle Rechte und Pflichten des Staates



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL III, TEIL 1

GesellschaftsFAIRtrag, Stand Nov. 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von vier Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. Die Abstimmungen 
werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel – Aufgaben des Parlaments

(1) Das Parlament ist die parlamentarische Gesamtversammlung der 

durch persönliche, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen 

bestimmten Abgeordneten der deutschen Bevölkerung. Es übt die 

gesetzgebende und kontrolliert die ausführende Gewalt im Auftrag  

des Souveräns, der Bevölkerung, aus. Das Parlament tagt öffentlich.

(2) Neben dem Parlament wird gesetzgebende Gewalt auch durch 

Volksabstimmungen ausgeübt. Ausführungsgesetze werden immer  

per Volksabstimmung entschieden, falls sie vor und bei der Wahl des 

Parlaments nicht absehbar waren.

2. Version: Artikel – Aufgaben des Parlaments

(1) Die Volksvertretung ist die parlamentarische Gesamtversammlung 

der durch persönliche, unmittelbare, freie, gleiche und geheime 

Wahlen bestimmten Abgeordneten des Deutschen Volkes. Sie übt die 

gesetzgebende und kontrolliert die ausführende Gewalt im Auftrag 

des Souveräns, des Deutschen Volkes, aus. Die Volksvertretung tagt 
öffentlich.

(2) Neben der Volksvertretung wird die gesetzgebende Gewalt auch 
durch Volksabstimmungen über wesentliche Themen ausgeführt. 
Ausführungsgesetze werden immer per Volksabstimmung entschieden.

  Kapitel III, Teil 1– Aufgaben des Parlaments

Nächster Artikel 



  Kapitel III, Teil 1 – Aufgaben des Parlaments

1. Version: Artikel – Die Gliederung 
des Parlaments

(1) Da die Bandbreite der Entscheidungen im 
Parlament zu groß ist, um den Abgeordneten eine 
kompetente Entscheidung in allen zur Abstim-
mung anstehenden Sachfragen zu ermöglichen, 
teilt sich das Gesamtparlament in vier Kammern 
mit unterschiedlichen Staatsaufgaben 

(2) Die Kammer für Ethik und Zukunft ist 
zuständig für Grundwerte wie z.B. die Würde des 
Menschen und Freiheit des Individuums, Freiheit 
der Weltanschauungen und für ethische Fragen, 
soweit diese einer rechtlichen Regulierung 
bedürfen, z. B. hinsichtlich Themen wie Gemein-
wohl und Nachhaltigkeit der Lebensbedingungen, 
Gleichberechtigung der Geschlechter, gesell-
schaftliche Kooperation, Beachtung des Vorsorge-
prinzips, faires Miteinander der religiösen 
Gemeinschaften, Diversität, Tierschutz, Wissen-
schaft, Bildung, Kultur, Schutz des Menschen inkl. 
Schutz allen Lebens, Digitalisierung, künstliche 
Intelligenz, freie Wahl der Medizin.

(3) Die Kammer für Wirtschaft, Finanzen und Natur 
ist zuständig für Wirtschaftspolitik, Arbeitswelt, 
Wirtschaftsförderung, Nachhaltigkeit, Bedürfnis-
versorgung, Umweltschutz, Schutz der Biodiversi-
tät, Erneuerbare Energie, Klimaschutz, Finanzen 
(geschäftlich, spekulativ), Steuern, Geldpolitik, 
Banken, Verkehr, Bauen und Wohnen, Land- und 
Forstwirtschaft, Wasser, Außenpolitik, Handelsver-
träge, Entwicklungshilfe.

(4) Die Kammer für Soziales und Gesundheit ist 
zuständig insbesondere für die medizinische 
Versorgung und für Familien, für Kinderschutz, 
Sozialgesetzgebung, Renten, soziale Gerechtig-
keit, Minderheitenschutz, Integration, Inklusion, 
Verbraucherschutz, und für Bildung, Kultur.

(5) Die Kammer für Rechtsstrukturen und 
Sicherheit ist zuständig für Justiz, Polizei, 
Bundeswehr, Verfassungsschutz, Datenschutz, 
Absicherung gegen Terror, Geheimdienst, Wahlen, 
Volksabstimmungen, Kartellrecht, Medienrecht, 
Arbeitsrecht, Mietrecht und Versicherungsrecht 
sowie Bürgerliches Recht, Beamtenrecht, 
Europa- und Völkerrecht, Öffentliches Recht, 
Patentrecht, Strafrecht, Staatsrecht, Zivilrecht, 
Kirchenrecht.

(6) In jeder Kammer werden zirkulär 3 Abgeordne-
te jeder anderen Kammer zu Beratungen 
hinzugezogen, damit Blickwinkel anderer 
Horizonte und leibhaftige Ergänzungen zu 
Protokollen in der eigenen Kammer eingebracht 
werden können.

(7) Solange eine fachlich hochkomplexe Sachlage 
vorliegt, wird diese stets allen zuständigen 
Kammern zugeteilt. Wenn eine Sachlage alle vier 
Kammern betrifft, entscheidet das Gesamtparla-
ment.

2. Version: Artikel – Die Gliederung 
des Parlaments

(1) Da die Bandbreite der Entscheidungen im 
Parlament zu groß ist, um den Abgeordneten eine 
kompetente Entscheidung in allen zur Abstimmung 
anstehenden Sachfragen zu ermöglichen und zur 
Steigerung der Sachkompetenz und Gewährleistung 
sachgerechter, gemeinwohlorientierter Entscheidun-
gen gliedert sich das Gesamtparlament in vier 
Kammern. Personen dieser jeweiligen Kammern 
verfügen über die beruflichen Fachkenntnisse.

(2) Die Kammer für Ethik und Zukunft ist zuständig 
für Grundwerte wie z.B. die Ehrfurcht vor dem Leben 
und Freiheit der Weltanschauungen und für 
ethische Fragen, soweit diese einer rechtlichen 
Regulierung bedürfen, z. B. hinsichtlich Themen wie 
Gemeinwohl und Nachhaltigkeit der Lebensbedin-
gungen, Gleichberechtigung der Geschlechter, 
gesellschaftliche Kooperation, Beachtung des 
Vorsorgeprinzips, faires Miteinander der religiösen 
Gemeinschaften, Diversität, Tierschutz, Wissen-
schaft, Bildung, Kultur, Schutz des Menschen inkl. 
Schutz allen Lebens, Digitalisierung, künstliche 
Intelligenz, freie Wahl der Medizin.

(3) Die Kammer für Wirtschaft, Finanzen und Natur 
ist zuständig für Wirtschaftspolitik, Arbeitswelt, 
Wirtschaftsförderung, Nachhaltigkeit, Bedürfnisver-
sorgung, Naturschutz, Schutz der Biodiversität, 
Energie, Finanzen (geschäftlich, spekulativ), Steuern, 
Geldpolitik, Banken, Verkehr, Bauen und Wohnen, 
Land- und Forstwirtschaft, Wasser, Außenpolitik, 
Handelsverträge, Entwicklungshilfe.

(4) Die Kammer für Soziales und Gesundheit ist 
zuständig für die geistige, seelische und körperliche 
Gesundheitsführsorge, insbesondere für die 
ganzheitliche Förderung und Versorgung im 
Gesundheitswesen, für soziale Gerechtigkeit, 
Sozialgesetzgebung, Renten, Familien, Kinder und 
Ältere, Minderheitenschutz, Verbraucherschutz 
sowie für Bildung und Kultur.

(5) Die Kammer für Rechtsstrukturen und 
Absicherung ist zuständig für Justiz, Polizei, 
Bundeswehr, Verfassungsschutz, Datenschutz, 
Wahlen, Volksabstimmungen, Kartellrecht, 
Medienrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Patentrecht 
und Versicherungsrecht sowie Bürgerliches Recht, 
Beamtenrecht, Europa- und Völkerrecht, Öffentli-
ches Recht, Strafrecht, Staatsrecht, Zivilrecht, 
Kirchenrecht. Die Kammer unterhält stets einen 
Untersuchungsausschuss zur Vermeidung und 
Beobachtung von Terrorentwicklung.  

(6) In jeder Kammer werden zirkulär vorzugsweise 
6 Abgeordnete, zumindest 3 Abgeordnete bis maximal 
12% der Abgeordneten der jeweiligen Kammer jeder 
anderen Kammer zu Beratungen hinzugezogen, 
damit Blickwinkel anderer Horizonte und Ergänzun-
gen zu Protokollen in der eigenen Kammer einge-
bracht werden können.

(7) Solange eine fachlich hochkomplexe Sachlage 
vorliegt, wird diese stets allen zuständigen 
Kammern zugeteilt. Wenn eine Sachlage alle vier 
Kammern betrifft, entscheidet das Gesamtparla-
ment.

(8) Durch Schulung sowie Fragebogen und Prüfung 
soll sichergestellt werden, dass zumindest 85% aller 
Abgeordneten die Prinzipien und Methoden des 
Systemischen Konsensierens, des Konsent* und des 
Konsenz* kennen.

3. Version: Artikel – Die Gliederung 
des Parlaments

Eine Gliederung des Parlaments in Kammern ist 
abzulehnen.

Begründung:

Teil des GesellschaftsFAIRtrages ist die Idee einer 
stärkeren direkten Demokratie. Die Gesetze sind 
die Spielregeln, nach denen unsere Gesellschaft 
funktioniert. Es muss einer einzelnen Person 
noch möglich sein, alle Regeln zu kennen und zu 
verstehen. Nur unter dieser Voraussetzung kann 
ein wirklich demokratischer Meinungsbildungs-
prozess zu Gesetzesänderungen stattfinden.

*Anmerkung/Definition:

Das Systemische Konsensieren ist eine Methode, 
um Entscheidungen in einer Gruppe herbeizufüh-
ren. Dieser Ansatz soll ein Entscheidungsinstru-
ment, aber kein Machtinstrument sein. Es setzen 
sich nur Vorschläge durch, die auf möglichst wenig 
Widerstand stoßen.

Der Konsent bedeutet: Keiner hat einen 
schwerwiegenden Einwand zu einem Vorschlag. 
Der Vorschlag ist es also wert, ausprobiert zu 
werden.

Konsens: Wer ist dafür? Das Ziel ist die gemeinsa-
me Lösung in der Gruppe. Konsens bedeutet, dass 
die – relative oder absolute – Mehrheit der 
Mitglieder eine Entscheidung mitträgt.

https://magazin.weka-elearning.de/entscheidun-
gen-im-team-konsens-konsent-konsensieren 

Nächster Artikel 



  Kapitel III, Teil 1 – Parlament

1. Version: Artikel – Wahl und Entscheidungsbefugnisse 
der Kammern

(1) Jedes Jahr findet eine Kammerwahl statt. Jede Kammer wird auf 

vier Jahre gewählt. Die erste, die Ethik-Kammer, setzt sich aus 121 

regulären Abgeordneten zusammen; die Kammern 2 bis 4 haben je 

99 reguläre Abgeordnete.

(2) Jede Kammer wählt einen eigenen Kammerpräsidenten/eine eige-

ne Kammerpräsidentin und gibt sich eine eigene Geschäftsordnung. 

Die Kammern treffen Entscheidungen in den Fragen, die in ihr Ressort 

fallen – vorbehaltlich der Prüfung durch die Ethik-Kammer. Bei 

Gesetzesvorhaben der Kammern wirken Jugendräte, Planungszellen 

und Bürgerräte mit. Näheres regelt ein Ausführungsgesetz. 

(3) Die vier Kammern ordnen gemeinsam mit einfacher Mehrheit 

noch nicht zugeordnete Themenfelder einzelnen Kammern zu.

2. Version: Artikel – Wahl und Entscheidungsbefugnisse 
der Kammern

(1) Jedes Jahr findet eine Kammerwahl statt. Jede Kammer wird auf 

zwei Jahre gewählt. Die erste, die Ethik-Kammer, setzt sich aus 121 

regulären Abgeordneten zusammen; die Kammern 2 bis 4 haben je 

99 reguläre Abgeordnete.

(2) Jede Kammer wählt einen eigenen Kammerpräsidenten/eine eige-

ne Kammerpräsidentin und gibt sich eine eigene Geschäftsordnung. 

Die Kammern treffen Entscheidungen in den Fragen, die in ihr Ressort 

fallen – vorbehaltlich der Prüfung durch die Ethik-Kammer. Bei 

Gesetzesvorhaben der Kammern wirken Seniorenräte, Jugendräte, 

Planungszellen und Bürger-Räte mit. Näheres regelt ein Ausführungs-

gesetz.

(3) Die vier Kammern ordnen gemeinsam mit einfacher Mehrheit 

noch nicht zugeordnete Themenfelder einzelnen Kammern zu.

1. Version: Artikel –Zuständigkeit der 
Gesamtheit des Parlaments

(1) Die vier Kammern wählen gemeinsam 

eine Gesamtpräsidentin/einen Gesamt-

präsidenten des Parlaments und deren 

Stellvertretung. Die vier Kammerpräsiden-

tinnen/Kammerpräsidenten stehen für 

diese Positionen nicht zur Verfügung. Die 

Kammern legen zudem gemeinsam die 

Geschäftsordnung des gesamten Parla-

ments fest.

(2) Der Präsident /die Präsidentin des gesam-

ten Parlaments übt das Hausrecht und die 

Polizeigewalt in den Gebäuden des Parla-

ments aus. Ohne seine/ihre Genehmigung 

sowie die der Präsidentin/des Präsidenten 

der betreffenden Kammern darf in den 

Räumen des Parlaments keine Durchsu-

chung oder Beschlagnahme stattfinden.

(3) Die Gesamtheit des Parlaments legt mit 

der Zustimmung von mindestens 66 % der 

Abgeordneten den prozentualen Anteil der 

Kammern am Gesamtbudget des Parlaments 

fest und sie kann, ebenfalls mit der Zustim-

mung von mindestens 66 % der Abgeordne-

ten, Verfassungsänderungen vorschlagen 

und zu einem Referendum vorlegen, 

Vorschläge zum Wahlrecht und dessen 

Änderungen ausarbeiten und zu einem 

Referendum vorlegen, und die Übertragung 

und Rückholung von Hoheitsrechten 

vorschlagen und zu einem Referendum 

vorlegen.

2. Version: Artikel – Zuständigkeit der 
Gesamtheit des Parlaments

(1) Die vier Kammern wählen gemeinsam aus 
den Abgeordneten der Kammern eine 
Gesamtpräsidentin / einen Gesamtpräsidenten 
des Parlaments und deren Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter. Die Amtszeit beträgt vier 
Jahre. Die vier Kammern beschließen gemein-
sam die Geschäftsordnung für den BT und eine 
einheitliche Geschäftsordnung für die 4 
Kammern.

(2) Die Gesamtheit des Parlaments legt mit 

der Zustimmung von mindestens 66 % der 

Abgeordneten den prozentualen Anteil der 

Kammern am Gesamtbudget des Parlaments 

fest und sie kann, ebenfalls mit der Zustim-
mung von mindestens 75 % der Abgeordne-

ten, Verfassungsänderungen vorschlagen 

und zu einem Referendum vorlegen, 

Vorschläge zum Wahlrecht und dessen 

Änderungen ausarbeiten und zu einem 

Referendum vorlegen, und die Übertragung 

und Rückholung von Hoheitsrechten 

vorschlagen und zu einem Referendum 

vorlegen.

(3) Das Vorschlagsrecht für Verfassungsände-
rungen obliegt dem Souverän, dem Deutschen 
Volk. 

3. Version: Artikel – Zuständigkeit der 
Gesamtheit des Parlaments

Die Bürger wählen eine Gesamtpräsidentin/
einen Gesamtpräsidenten des Parlaments und 
deren Stellvertretung. Die vier Kammerpräsi-
dentinnen/Kammerpräsidenten stehen für 
diese Positionen nicht zur Verfügung. Die 
Kammern legen zudem gemeinsam die 
Geschäftsordnung des gesamten Parlaments 
fest.

(2) Der Präsident /die Präsidentin des gesam-

ten Parlaments übt das Hausrecht und die 

Polizeigewalt in den Gebäuden des Parla-

ments aus. In den Räumen des Parlaments 
darf jederzeit eine Durchsuchung oder 
Beschlagnahme stattfinden, sofern es 
erforderlich ist. Der Präsident /die Präsidentin 
des gesamten Parlaments haben hierauf keine 
Einflussnahme!

(3) Die Gesamtheit des Parlaments kann mit 
der Zustimmung von mindestens 66 % der 
Abgeordneten Verfassungsänderungen 
vorschlagen und zu einem Referendum 
vorlegen, Vorschläge zum Wahlrecht und 
dessen Änderungen ausarbeiten und zu einem 
Referendum vorlegen, und die Übertragung 
und Rückholung von Hoheitsrechten vorschla-
gen und zu einem Referendum vorlegen.

(4) Das Gesamtbudget des Parlaments 
orientiert sich am Durchschnittseinkommen 
der Bürger.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL III, TEIL 2

GesellschaftsFAIRtrag, Stand Dez. 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von drei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. Die Abstimmungen 
werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel - Aufgaben und 
Rechte der Abgeordneten

(1) Abgeordnete beraten und beschließen 

Gesetze innerhalb der zuständigen Kammer. 

Die Gesetze werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen rechtskräftig. Bei 

mehreren konkurrierenden Gesetzesvorschlä-

gen erfolgt die Abstimmung durch Systemi-

sches Konsensieren. Bei Beratungen der 

Abgeordnetenkammern sind externe Berater 

ausschließlich zur Anhörung zugelassen. 

Auch Verträge des Bundes mit fremden 

Staaten werden von den Abgeordneten 

immer in der jeweiligen Kammer beraten, in 

deren Zuständigkeit der Vertrag fällt. Die 

Kammern II, III und IV können solche Verträge 

nur vorbehaltlich der Prüfung und Zustim-

mung seitens der Kammer I beschließen. Zum 

Inkrafttreten dieser Verträge ist die mehrheit-

liche Zustimmung der Kammer I Vorausset-

zung. Die mehrheitliche Zustimmung richtet 

sich nach der Mitgliederzahl der Kammer für 

Ethik und Zukunft und nicht nach deren 

Anwesenheit. Zur Beschlussfähigkeit müssen 

allerdings mindestens 80 Prozent der 

Kammermitglieder bei Abstimmungen 

anwesend sein. 

(2) Jeder Abgeordnete hat das Initiativrecht in 

seiner Kammer und auch in dem Gesamtpar-

lament.

2. Version: Artikel - Aufgaben und 
Rechte der Abgeordneten

(1) Abgeordnete beraten und beschließen 

Gesetze innerhalb der zuständigen Kammer. 

Die Gesetze werden mit einer 2/3 Mehrheit 
aller wahlberechtigten Abgeordneten 

rechtskräftig. Die 2/3 Mehrheit errechnet sich 
also aus der Anzahl der Abgeordneten und nicht 
nach deren Anwesenheit. Bei Beratungen der 
Parlamentskammern sind externe Berater nur 
zur Anhörung zugelassen. Externe Berater 
werden ausschließlich durch die bürgerlichen 
Mitbestimmungsgremien entsandt. Firmenlob-
byisten müssen alle bürgerlichen Gremien um 
Anhörung bitten. Diese entsenden sie nach 
einstimmiger Zustimmung, um eine Anhörung 
im Parlament, in den Kammern und Ministerien 
oder den einzelnen Abgeordneten zu erbitten.

(2) Die Abgeordneten stimmen über die 
Gesetzvorschläge stets im Gesamtparlament ab.

(3) Mindestens drei Abgeordnete haben bei 
Gesetzesinitiativen ein Initiativrecht, mindestens 
7 Abgeordnete bei Verfassungsänderungsinitia-
tiven, für Organklagen beim Bundesverfas-
sungsgericht ist die Unterstützung von 
mindestens 4 Abgeordneten erforderlich.

(4) Die Abgeordneten sind ihrem Gewissen, dem 
Gemeinwohl und dem Volkswillen verpflichtet.

(5) Bis zum Beschließen einer neuen Geschäfts-
ordnung des Parlamentes ist die aktuelle gültig, 
dasselbe gilt für das Abgeordnetengesetz.

(6) Die Parlaments- und die Bundesratsverwal-
tung unterstützen den Transformationsprozess 
hin zu den Kammern in jeder Hinsicht.

3. Version: Artikel - Aufgaben und 
Rechte der Abgeordneten

(1) Abgeordnete beraten und beschließen 

Gesetze innerhalb der zuständigen Kammer. 

Die Gesetze werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen rechtskräftig. Bei 

mehreren konkurrierenden Gesetzesvorschlä-

gen erfolgt die Abstimmung durch Systemi-

sches Konsensieren. Bei Beratungen der 

Abgeordnetenkammern sind externe Berater 

nur zur Anhörung zugelassen, eine Anhörung 
ist öffentlich. Auch Verträge des Bundes mit 

fremden Staaten werden von den Abgeordne-

ten immer in der jeweiligen Kammer öffentlich 

beraten, in deren Zuständigkeit der Vertrag 

fällt. Die Kammern II, III und IV können solche 

Verträge nur vorbehaltlich der Prüfung und 

Zustimmung seitens der Kammer I beschlie-

ßen. Zum Inkrafttreten dieser Verträge ist die 

mehrheitliche Zustimmung der Kammer I 

Voraussetzung. Die mehrheitliche Zustim-

mung richtet sich nach der Mitgliederzahl der 

Kammer für Ethik und Zukunft und nicht nach 

deren Anwesenheit. Mindestens 80 Prozent 

der Kammermitglieder müssen bei der 

Abstimmung anwesend sein.

(2) Die kostenpflichtige Beauftragung externer 
Berater bedarf der Zustimmung des Ethikrats. 
Die Beratung darf nur projektbezogen erfolgen 
und muss durch ein in seiner Größe noch zu 
bestimmendes Bürgergremium, in engem 
finanziellen Rahmen beaufsichtigt werden.

(3) Jeder Abgeordnete hat das Initiativrecht 

in seiner Kammer und auch im Gesamtparla-

ment.

(4) Abgeordnete müssen ethische Vorbilder im 
Sinne dieser Verfassung sein, dürfen keiner Partei 
angehören, ansonsten verlieren sie mit sofortiger 
Wirkung ihren Abgeordnetenstatus.

   Kapitel III, Teil 2 – Aufgaben und Rechte der Abgeordneten

Nächster Artikel 

Anmerkung /Definition:

aus https://magazin.weka-elearning.de/
entscheidungen-im-team-konsens-konsent-
konsensieren

Das Systemische Konsensieren ist eine 

Methode, um Entscheidungen in einer 

Gruppe herbeizuführen. Es handelt sich 

hier um mehr als eine Abstimmung, ...



  Kapitel III, Teil 2 – Die Nominierung der Kandidaten zur Kammerwahl

1. Version: Artikel – Die 
Nominierung der Kandida-
ten zur Kammerwahl

Die Nominierung der Kandidatin-

nen und Kandidaten erfolgt pro 

Wahlkreis durch Parteien, 

Organisationen, Gewerkschaften, 

Vereine und Bürgerinitiativen, 

entsprechend der Fachrichtung 

der zur Wahl stehenden Kammer. 

Zudem können je 200 Bürger 

gemeinsam einen Kandidaten 

entsprechend der zur Wahl 

stehenden Kammer nominieren. 

Alle Kandidaten müssen einen 

Befähigungsnachweis zu der 

jeweiligen Kammer für die 

Wähler veröffentlichen. Die 

Größe der Wahlkreise, die 

Auswahl der besten 10 Kandida-

ten pro Wahlkreis und die 

Wahlkampfkostenerstattung 

regelt ein Bundesgesetz.

2. Version: Artikel – Die 
Nominierung der Kandida-
ten zur Kammerwahl

Im jeweiligen Wahlkreis kann sich 
jeder Bürger zur Wahl stellen und 
sich mit seinen Ideen und 
Vorstellungen für eine entspre-
chende Kammer beim Volk 
bewerben. Die Bewerbung sollte in 
Schriftform allen wahlberechtigten 
Bürgern zur Verfügung stehen. 
Zudem sollte der Bewerber zu 
bestimmten Terminen vor den 
Wählern sprechen und sich 
dadurch im Dialog mit dem Volk 
beweisen. Um eine eventuelle 
Voreingenommenheit der Bürger 
des Wahlkreises gegenüber dem 
Bewerber zu schmälern (dies ist 
besonders in kleineren Wahlkrei-
sen unter Umständen der Fall), 
werden losartig 50 % der Stimmen 
aus angrenzenden Wahlkreisen 
sowie 50 % der Stimmen aus dem 
eigentlichen Wahlkreis befähigt, 
den Bewerber zu wählen. Der 
sogenannte Befähigungsnachweis 
des Bewerbers, sollte nicht 
berufsbezogen oder ähnlich 
„objektiv“ geschehen, sondern sich 
durch die Bewerbung ableiten 
lassen. Wahlkampfkosten sind 
nicht notwendig.

3. Version: Artikel – Die 
Nominierung der Kandida-
ten zur Kammerwahl

Die Nominierung der Kandidaten 
erfolgt pro Wahlkreis durch 
Parteien und Bürgerinitiativen 
entsprechend der Fachrichtung der 
zur Wahl stehenden Kammer. 
Zudem können je 200 Bürger 
gemeinsam einen Kandidaten 
entsprechend der zur Wahl 
stehenden Kammer nominieren. 
Alle Kandidaten müssen einen 
Befähigungsnachweis zu der 
jeweiligen Kammer für die Wähler 
veröffentlichen. Die Größe der 
Wahlkreise, die Auswahl der besten 
10 Kandidaten pro Wahlkreis und 
die Wahlkampfkostenerstattung 
regelt ein Bundesgesetz.

(a) Wahlkampfkosten dürfen nur 
für die tatsächlich aufgewendete 
Zeit des einzelnen Kandidaten im 
Wahlkampf erstattet werden. 
Ausschließlich Menschen, also 
natürliche Personen kommen für 
eine Wahlkampfkostenrückerstat-
tung in Frage.

Materialaufwendungen sowie 
Personalkosten für Wahlkampf-
werbung werden steuerlich so 
ähnlich wie Werbungskosten in der 
jetzigen Lohnsteuer behandelt.

Parteien sind insoweit abgeschafft, 
dass sie keinerlei Steuergelder 
bekommen.

4. Version: Artikel – Die 
Nominierung der Kandida-
ten zur Kammerwahl

(1) Die Nominierung und 
Besetzung des Parlaments erfolgt 
mit Losverfahren. Die Abgeordne-
ten werden in freiem, öffentlichem 
und die Chancengleichheit achten-
den Losverfahren gelost.

(2) Losbar ist jeder Bundesbürger 
nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres

(a) der nicht per Gerichtsbeschluss 
unter Vormundschaft gestellt 
wurde

(b) der nicht vorher sein generelles 
oder derzeitiges Desinteresse an 
dem Amt schriftlich angezeigt hat

(3) Das Los erfolgt nach Wahlkrei-
sen getrennt.

(a) Dem gelosten Bürger wird das 
Los persönlich mitgeteilt mit der 
Frage, ob er das Los annimmt.

(b) Jeder geloste Bürger kann das 
Los ohne Angabe von Gründen 
ablehnen, ohne Nachteile davon 
zu haben.

(c) Es wird gelost, bis ein geloster 
Bürger das Los annimmt.

(4) Die Amtszeit beginnt mit der 
Annahme und endet

(a) spätestens nach 8 Jahren.

(b) wenn der Abgeordnete den 
Hauptwohnsitz aus dem Wahlkreis 
hinaus verlegt.

(c) wenn der Abgeordnete das Amt 
niederlegt.

(d) wenn ein Abwahlverfahren im 
Wahlkreis zur Amtsenthebung 
führt

(e) wenn der Abgeordnete 
verstirbt.

(5) Zum Ende der geplanten 
Amtszeit oder spätestens 2 
Wochen nach dem ungeplanten 
Ende der Amtszeit lost der Wahl- 
kreis einen neuen Abgeordneten 
für die Amtszeit von 8 Jahren aus.

Nächster Artikel 



  Kapitel III, Teil 2 – Wahl und Pflichten der Abgeordneten

1. Version: Artikel – Wahl und Pflichten der Abgeordneten

(1) Die Abgeordneten werden zu jeder Kammer in persönlicher, freier, 
gleicher und geheimer Wahl von den Wahlberechtigten der Wahl kreise 
direkt gewählt. Sie vertreten in der jeweiligen Kammer die Interessen 
ihrer Wählerschaft. Sie sind verpflichtet, mit ihrem Abstimmungsverhalten 
dem Gemeinwohl im Sinne des Art. 1 und 2 zu dienen. Ihr Abstimmungs-
verhalten ist jeweils zu beurkunden und öffentlich bekanntzumachen. 
Abgeordnete dürfen sich von keiner Gruppierung und von keinem 
Dritten ein Abstimmungsverhalten vorgeben lassen. Die Bildung von 
Fraktionen ist verboten.

(2) Zu jeder Kammer finden nur reine, direkte Persönlichkeitswahlen statt. 
Weitere Modifikationen des Wahlverfahrens (z.B. Kumulieren und 
Panaschieren) regelt ein vom ganzen Parlament vorgeschlagenes 
Wahlgesetz, das durch ein Referendum vom Volk verabschiedet wird.

(3) Abgeordnete können nur zweimal in Folge gewählt werden.

(4) Abgeordnete können während der Wahlperiode per Volksabstimmung 
auf Bundesebene abberufen werden, wenn eine bestimmte Anzahl von 
Bürgern sich dafür einsetzt. Im Ausführungsgesetz zu Volksabstimmung 
wird geregelt, unter welchen Umständen und welche Weise einem/r 
Abgeordneten das Mandat seines Wahlkreises entzogen werden kann. 

(5) Wahl- und stimmberechtigt bei Wahlen und Volksabstimmungen sind 
alle Personen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Wählbar sind alle Personen, die 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen.

(6) Der zeitliche und finanzielle Aufwand der Abgeordneten soll so 
vergütet werden, dass das Amt auch für gute Fachleute erstrebenswert 
bleibt. Über die angemessene Höhe der Vergütung der Abgeordneten 
und auch über ihre Rentenfragen entscheidet der Bundesrechnungshof.  
Alle Abgeordneten zahlen reguläre Steuer auf die Vergütung, falls das 
Finanzsystem entsprechend konstruiert ist, und ohne Beitragsbemes-
sungsgrenze in die gesetzlichen Sozialversicherungen ein.

(7) Über etwaige Privilegien (z.B. Dienstfahrzeuge) sowie die Art des 
rechtlichen Schutzes aller Abgeordneten (Immunität) entscheidet das 
Bundesverwaltungsgericht. Diesem Gericht gegenüber sind die Abgeord-
neten im Hinblick auf Vergütungen rechenschaftspflichtig. Alle ihre 
Einkünfte sind offenzulegen. Das Ausüben einer anderen staatlichen oder 
privaten besoldeten Tätigkeit, Mitgliedschaft im Vorstand oder Aufsichts-
rat eines Unternehmens sind nicht gestattet. Alle Arten von privaten 
Zuwendungen, Spenden, verdeckte Zahlungen wie Tantiemen, Auftritts-
vergütungen, erhobene Gebühren etc. an Abgeordnete sind nicht 
gestattet.

(8) Es wird ein verpflichtendes Lobbyisten-Register eingerichtet, das 
aufzeigt:

welche Lobbyisten für welche Auftraggeber tätig sind, mit welchen 
Politikern sich Lobbyisten zu welchen Themen treffen, auf welche 
Gesetzentwürfe Lobbyisten versuchen, Einfluss zu nehmen, wie hoch das 
jeweilige Budget für Lobbytätigkeiten ist.

Die Einzelheiten regelt ein Lobby-Transparenzgesetz (z.B. gemeinsamer 
Entwurf für das Lobby-Transparenzgesetz von LobbyControl und 
abgeordnetenwatch.de).

(9) Alle Abgeordneten sind verpflichtet, gegenüber dem Präsidenten/der 
Präsidentin des gesamten Parlaments sowie auf Anfrage gegenüber allen 
deutschen Staatsbürgern ihre Kontakte zu Interessenvertretern und den 
Gegenstand dieser Kontakte offenzulegen.

2. Version: Artikel – Wahl und Pflichten der Abgeordneten

(1) Die Abgeordneten werden zu jeder Kammer in persönlicher, freier, 
gleicher und geheimer Wahl von den Wahlberechtigten der Wahlkreise 
direkt gewählt. Sie vertreten in der jeweiligen Kammer die Interessen 
ihrer Wählerschaft. Sie sind Ihrem Gewissen und dem Gemeinwohl verpflich-
tet. Ihr Abstimmungsverhalten ist jeweils zu beurkunden und öffentlich 
bekanntzumachen. Abgeordnete dürfen sich von keiner Gruppierung und 
von keinem Dritten ein Abstimmungsverhalten vorgeben lassen. Die 
Bildung von Fraktionen ist verboten.

(2) Zu jeder Kammer finden nur reine, direkte Persönlichkeitswahlen statt. 
Weitere Modifikationen des Wahlverfahrens (z.B. Kumulieren und 
Panaschieren) regelt ein vom ganzen Parlament vorgeschlagenes 
Wahlgesetz, das durch ein Referendum vom Volk verabschiedet wird.

(3) Abgeordnete können nur zweimal in Folge gewählt werden.

(4) Abgeordnete können während der Wahlperiode per Volksabstimmung 
auf Bundesebene abberufen werden, wenn eine bestimmte Anzahl von 
Bürgern sich dafür einsetzt. Im Ausführungsgesetz zu Volksabstimmung 
wird geregelt, unter welchen Umständen und welche Weise einem/r 
Abgeordneten das Mandat seines Wahlkreises entzogen werden kann.

(5) Wahl- und stimmberechtigt bei Wahlen und Volksabstimmungen sind 
alle Menschen, die das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben und 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Wählbar sind alle Menschen, 
die das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben und die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen.

(6) Der zeitliche und finanzielle Aufwand der Abgeordneten soll so 
vergütet werden, dass das Amt auch für gute Fachleute erstrebenswert 
bleibt. Über die angemessene Höhe der Vergütung der Abgeordneten 
entscheidet der Bundesrechnungshof. Alle Abgeordneten zahlen reguläre 
Steuer auf die Vergütung, und ohne Beitragsbemessungsgrenze in die 
gesetzlichen Sozialversicherungen ein.

(7) Pensionsanwartschaft beginnt erst nach 2 Jahren Tätigkeit. Die Abgeord-
neten sorgen selbst für ihre Pension und zahlen diese in ein eigens dafür 
eingerichtetes Versorgungswerk ein. Pensionen, bzw. Rentenansprüche gelten 
nur für die Dauer der Amtszeit.

(8) Über etwaige Privilegien (z.B. Dienstfahrzeuge) sowie die Art des 
rechtlichen Schutzes aller Abgeordneten entscheidet das Bundesverwal-
tungsgericht. Diesem Gericht und der Öffentlichkeit gegenüber sind die 
Abgeordneten im Hinblick auf Vergütungen rechenschaftspflichtig. Alle ihre 
Einkünfte sind offenzulegen. Das Ausüben einer anderen staatlichen oder 
privaten besoldeten oder unbesoldeten Tätigkeit, Mitgliedschaft im 
Vorstand oder Aufsichtsrat eines Unternehmens sind verboten. Alle Arten 
von privaten Zuwendungen, Spenden, verdeckte Zahlungen wie 
Tantiemen, Auftrittsvergütungen, erhobene Gebühren etc. an Abgeord-

nete sind verboten. Verstöße führen zum unmittelbaren Ausschluss von 
allen politischen Ämtern auf Lebens Zeit!

(9) Abgeordneten ist bei Gesetzentwürfen/Verträgen keine Beratung 
durch Lobbyisten erlaubt. Die Hinzuziehung von Experten zu Sachthe-
men muss transparent erfolgen, z.B. öffentliche Anhörung.

(10) Alle Abgeordneten sind verpflichtet, gegenüber dem Präsiden-

ten/der Präsidentin des gesamten Parlaments sowie auf Anfrage 

gegenüber allen deutschen Staatsbürgern ihre Kontakte zu Interes-

senvertretern und den Gegenstand dieser Kontakte offenzulegen.

(11) Verstöße gegen vorgenannte Regelungen werden mit sofortigem 
Absetzen des Abgeordneten, dem Rückzahlen nicht deklarierter 
Einnahmen in doppelter Höhe, sowie einem Ausschluss des Abgeordne-
ten von künftigen politischen, entlohnten und nicht entlohnten, 
Tätigkeiten auf Lebenszeit geahndet.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL IV, BÜRGERLICHE GREMIEN

GesellschaftsFAIRtrag, Stand Dez. 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von fünf Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. 

Auf dem Abstimmungsportal sind wir dem Wunsch nach Abstimmung der einzelnen Sätze innerhalb eines Artikels 
nachgekommen. Damit die Abstimmung nicht zu lange wird, werden die in den Versionen identischen Sätze nur 
einmal zur Abstimmung gestellt. 

Die Abstimmungen werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

Version: Artikel – Bundesjugendrat

(1) Um die Generationengerechtigkeit zu gewährleisten, wird ein Bundesjugendrat eingerichtet, der das Parlament berät, um die Auswirkungen 

seiner Entscheidungen auf die Zukunft der Jugend und der nachkommenden Generationen zu berücksichtigen. Der Bundesjugendrat hat Rede-

recht und Stimmrecht in den Kammern. Er erhält das gleiche Zugriffsrecht auf Informationen wie das Parlament.

(2) Der Bundesjugendrat besteht aus 40 Jugendlichen, je 10 pro Parlaments-Kammer, und wird jährlich per Losverfahren eingerichtet. Die Mitglie-

der sind zwischen 14-23 Jahre alt. Die näheren Umstände des Losverfahrens und der Erhalt aller notwendigen Informationen, um aufgeklärt 

abstimmen zu können, werden durch ein Bundesgesetz geregelt.

1. Version: Artikel – Bürgerräte auf Bundesebene

(1) Ein Bürgerrat setzt sich zusammen aus Bürgerinnen und Bürgern, 

die durch Losverfahren aus den Wahlberechtigten bestimmt werden.

(2) Der Bürgerrat erhält das gleiche Zugriffsrecht auf Informationen wie 

das Parlament. Die Teilnehmer des Bürgerrates beraten, geben 

Empfehlungen zu Gesetzgebung und Personalwahlen (z. B. Bundes-

kanzler, Bundesminister) und stimmen parallel zu den Abstimmungen 

im Parlament ebenfalls über das Vorhaben ab.

(3) Die Mitgliederzahl des Bürgerrates, die Art des Losverfahrens und 

der Erhalt aller notwendigen Informationen, um aufgeklärt abstimmen 

zu können, werden durch ein Bundesgesetz geregelt.

2. Version: Artikel – Bürgerräte auf Bundesebene

(1) Ein Bürgerrat wird aus Bürgern gebildet, die durch Losverfahren aus 

den Wahlberechtigten bestimmt werden.

(2) Der Bürgerrat erhält das gleiche Zugriffsrecht auf Informationen wie 

das Parlament. Die Mitglieder des Bürgerrates beraten, geben Empfeh-

lungen zu Gesetzgebung und Personalwahlen (z. B. Bundeskanzler, 

Bundesminister) und stimmen parallel zu den Abstimmungen im  Parla-

ment über das Vorhaben ab.

(3) Ergibt die Abstimmung des Bürgerrates das Gegenteil der Abstimmung 
des Parlaments, erhält der Bürgerrat ein Vetorecht: er kann das Ergebnis 
des Parlaments akzeptieren oder weitere Bearbeitung gefolgt von erneuter 
Abstimmung fordern.

(4) Die Mitgliederzahl des Bürgerrates, deren Kompensation des Einkom-
mensausfalls, sowie die näheren Umstände des Losverfahrens und der 
Erhalt aller notwendigen Informationen, um aufgeklärt abstimmen zu 
können, werden durch ein Bundesgesetz geregelt.

(5) Mitglieder des Bürgerrates unterliegen den gleichen Transparenzver-
pflichtungen wie Mitglieder des Parlaments. Interessenkonflikte, Verbin-
dungen mit Lobbyisten u.ä. sind öffentlich bekannt zu machen.

 

 

  Kapitel IV, Bürgerliche Gremien – Bundesjugendrat

  Kapitel IV, Bürgerliche Gremien – Bürgerräte auf Bundesebene

Nächster Artikel 



  Kapitel IV, Bürgerliche Gremien – Planungszellen

  Kapitel IV, Bürgerliche Gremien – Rat der Weisen

1. Version: Artikel – Planungszellen

Planungszellen werden zur Verbesserung, Beschleunigung und auch 

Verbilligung eines aktuellen Planungsvorhabens auf Bundes-, Landes- 

und kommunaler Ebene eingesetzt. Eine Planungszelle ist eine Gruppe 

von ca. 25 im Zufallsverfahren ausgewählten Bürgerinnen und Bürger 

ab 16 Jahren, die für ca. eine Woche von ihren arbeitsalltäglichen 

Verpflichtungen mit Lohnersatz freigestellt werden, um in Gruppen 

Lösungsvorschläge für das Vorhaben zu erarbeiten. 

Bei ihren Beratungen werden die im Zufallsverfahren ausgewählten 

Bürgerinnen und Bürger von einer kompetenten Prozessbegleitung 

(Moderation) unterstützt. Die für die Beurteilung der Fragestellung 

erforderlichen Informationen gewinnen sie durch Anhörung und 

Befragung von Fachleuten und Vertretern der jeweils relevanten 

Interessengruppen. 

Bei den Bewertungen der Bürgerinnen und Bürger sind die Fachleute 

und Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter nicht zugegen. 

Die Planungszelle erstellt ein Bürgergutachten, das Lösungsvorschläge 

zu dem Vorhaben beinhaltet. 

Die Lösungsvorschläge des Bürgergutachtens werden von der Politik 

berücksichtigt und von der Verwaltung für ihre Planungen übernom-

men. 

Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

2. Version: Artikel – Planungszellen

Planungszellen werden zur Verbesserung, Beschleunigung und auch 

Verbilligung eines aktuellen Planungsvorhabens auf Bundes-, Landes- 

und kommunaler Ebene eingesetzt.

(1) Eine Planungszelle ist eine Gruppe von 25 im Losverfahren 

ausgewählten  Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren, die für einen 

Monat von ihren arbeitstäglichen Verpflichtungen mit Lohnersatz 

freigestellt werden, um in Gruppen Lösungsvorschläge für das 

Vorhaben zu erarbeiten.

(2) Die Planungszelle erstellt ein Bürgergutachten, das Lösungsvorschläge 
zu dem Vorhaben beinhaltet.

(3) Die für die Beurteilung der Fragestellung erforderlichen Informationen 
gewinnen sie durch Anhörung und Befragung von Fachleuten und 
Vertretern der jeweils relevanten Interessengruppen. Es besteht freier 
Zugriff auf alle Universitäten, sämtliche unabhängigen Wissenschaftler 
sowie auf den Wissenschaftlichen Dienst des Parlaments.

(4) Bei ihren Beratungen werden die Mitglieder von kompetenter Prozess-
begleitung (Moderation) unterstützt. Fachleute und Interessenvertreter 
sind nicht zugelassen.

(5) Die Lösungsvorschläge des Bürgergutachtens werden von der Politik 
und Verwaltung übernommen oder abgelehnt.

(6) Alle Vorschläge der Planungszellen inkl. darin aufgezeigter Probleme 
bedürfen einer sachlich begründeten Ablehnung, sollten sie von Politik 
oder Verwaltung abgelehnt werden. Eine sachliche Begründung ist keine 
juristische Begründung. Die Ablehnung ist öffentlich zu kommunizieren. 
Beinhaltet die Ablehnung sachlichen Mangel entsteht ein Vetorecht für die 
Bürger.

1. Version: Artikel – Rat der Weisen

(1) Der Rat der Weisen wird mit 20 Persönlichkeiten besetzt, die sich in 

ihrem Leben in besonderer Weise idealistisch und ehrenamtlich um das 

Gemeinwohl verdient gemacht haben. Kandidaten für diesen Rat kann 

jede/r wahlberechtigte Bürgerin und Bürger vorschlagen, die/der 200 

wahlberechtigte Unterstützerinnen und Unterstützer für diesen 

Vorschlag findet. Die 20 Personen werden vom Volk durch eine 

Abstimmung per Internet gewählt. Nach zwei Jahren scheiden die 10 

ältesten Mitglieder aus und werden ersetzt. Nach jeweils weiteren zwei 

Jahren werden die 10 Dienstältesten ersetzt.

(2) Die Mitglieder des Rats der Weisen werden wie Bundestagsabge-

ordnete entlohnt.

2. Version: Artikel – Rat der Weisen

(1) Der Rat der Weisen wird mit 20 Persönlichkeiten besetzt, die sich in 

ihrem Leben in besonderer Weise idealistisch und ehrenamtlich um das 

Gemeinwohl verdient gemacht haben. Kandidaten für diesen Rat 
müssen die Unterstützung von mindestens 200 Wahlberechtigten haben. 
Die 20 Personen des Rates werden vom Volk durch Abstimmung gewählt.

(2) Die Amtszeit jedes Mitglieds beträgt 2 Jahre und ist auf eine Amtszeit 
beschränkt.

(3) Die Wahl findet aller 2 Jahre statt. Dabei werden jeweils 10 Personen 
gewählt, um die 10 Dienstältesten zu ersetzen. Somit wird der Rat alle zwei 
Jahre zur Hälfte ausgetauscht.

(4) Die Mitglieder des Rats der Weisen werden wie Bundestagsabgeordnete 
entlohnt.

(5) Bedingung für die Mitgliedschaft ist die Feststellung der Moralkompe-
tenz der Person durch entsprechend ausgebildete Psychologen. Ein 
überdurchschnittliches Ergebnis ist erforderlich.

Nächster Artikel 



  Kapitel IV, Bürgerliche Gremien – Aufgaben des Rates der Weisen

1. Version: Artikel – Aufgaben des Rates der Weisen

(1) Der Rat der Weisen entscheidet über das Führungspersonal der 
öffentlich-rechtlichen Medien mit einfacher Mehrheit und kann diese 
Personen berufen und entlassen.

(2) Der Rat der Weisen beteiligt sich an der Auswahl der Regierungsmit-
glieder, an der Kandidatenauswahl für den Bundespräsidenten/die 
Bundespräsidentin und übt Rechtsprechung über alle Richter und 
Staatsanwälte aus.

(3) Der Rat der Weisen prüft und entscheidet darüber, welchen NGOs mit 
bundesweiten Niederlassungen das Prädikat der Gemeinnützigkeit 
zuerkannt oder wieder aberkannt wird.

(4) Der Rat der Weisen bekommt einen Etat, der ihn in die Lage versetzt, 
Gutachten zu vergeben und eine ihm dienende Kommission einzusetzen. 
Der Rat kann auch den Wissenschaftlichen Dienst des Parlaments 
beauftragen, offene Fragen zu klären.

(5) Die Tätigkeit des Rates der Weisen wird jährlich von einem stets neu 
einberufenen Bürgerrat überprüft.

2. Version: Artikel – Aufgaben des Rates der Weisen

(1) Der Rat der Weisen entscheidet über das Führungspersonal der 
öffentlich-rechtlichen Medien mit einfacher Mehrheit und kann diese 
Personen berufen und entlassen.

(2) Der Rat der Weisen beteiligt sich an der Auswahl der Regierungsmit-
glieder, an der Kandidatenauswahl für die Bundespräsidentschaft und übt 
Kontrolle und Rechtsprechung über die Judikative aus.

(3) Der Rat der Weisen prüft und entscheidet welchen NGOs das Prädikat der 
Gemeinnützigkeit zuerkannt oder wieder aberkannt wird.

(4) Der Rat der Weisen bekommt einen Etat, der ihn in die Lage versetzt, 
Gutachten zu vergeben und eine ihm dienende Kommission einzusetzen. 
Der Rat kann den Wissenschaftlichen Dienst des Parlaments beauftragen, 
um offene Fragen zu klären. Darüber hinaus besteht Zugang zu allen 
Universitäten sowie auf sämtliche unabhängige Wissenschaftler.

(5) Die Tätigkeit des Rates der Weisen wird jährlich von einem stets neu 
einberufenen Bürgerrat überprüft.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL V

GesellschaftsFAIRtrag, Stand Dez. 2021

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von drei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. 

Auf dem Abstimmungsportal sind wir dem Wunsch nach Abstimmung der einzelnen Sätze innerhalb eines Artikels 
nachgekommen. Damit die Abstimmung nicht zu lange wird, werden die in den Versionen identischen Sätze nur 
einmal zur Abstimmung gestellt. 

Die Abstimmungen werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

Version 1: Artikel – Zusammensetzung und Aufgaben des 
Bundesrates

(1) Die Bundesländer delegieren Mitglieder der Landesregierung in den 

Bundesrat. Jedes Land hat dort drei Stimmen. 

(2) Der Bundesrat vertritt die Interessen der Kommunen gegenüber 

dem Bund und der Europäischen Union. Die Länder wirken durch den 

Bundesrat bei der Gesetzgebung des Bundes mit. 

(3) Der Bundesrat achtet auf die Gewährleistung der Durchlässigkeit 

der Länder für Privatinteressen und Handel bei der Gesetzgebung. Den 

Ländern und Kommunen bleibt so viel Entscheidungskompetenz wie 

möglich überlassen.

(4) In Notstandssituationen sind gesamt-nationale Gesetze den 

Gesetzen der Länder übergeordnet. Eine Notstandssituation kann 

durch den gesamten Bundestag mit dem Rat der Weisen ausgerufen 

werden. Notsituationen müssen vom Bürgerrat und Jugendrat auf 

Bundesebene täglich neu bewertet werden. Die Notstandssituation 

und somit die Legitimierung der übergeordneten nationalen Gesetze 

kann jederzeit durch eine Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit für 

beendet erklärt werden. Eine Volksabstimmung aus diesem Anlass zu 

organisieren und durchzuführen, ist der Bevölkerung jederzeit möglich. 

Näheres regelt das Ausführungsgesetz zur Volksabstimmung.

Version 2: Artikel – Zusammensetzung und Aufgaben des 
Bundesrates

(1) Die Bundesländer delegieren Mitglieder der Landesregierung in den 

Bundesrat. Jedes Land hat eine Stimme.

(2) Der Bundesrat vertritt die Interessen der Kommunen gegenüber 

dem Bund und der Europäischen Union. Die Länder wirken durch den 

Bundesrat bei der Gesetzgebung des Bundes mit.

(3) Der Bundesrat achtet auf die Gewährleistung der Durchlässigkeit 

der Länder für Privatinteressen und Handel bei der Gesetzgebung. Den 

Ländern und Kommunen bleibt so viel Entscheidungskompetenz wie 

möglich überlassen.

(4) Der Bundesrat sorgt für den Schutz regionaler Besonderheiten in Kultur, 
Wirtschaft und insbesondere der Natur bei überregionalen Entscheidun-
gen. Den Ländern und Kommunen bleibt so viel Entscheidungskompetenz 
wie möglich überlassen.

(5) In Notstandssituationen sind gesamt-nationale Gesetze den 

Ländergesetzen übergeordnet. Eine Notstandssituation kann durch 

den gesamten Bundestag mit dem Rat der Weisen ausgerufen werden. 

Notsituationen müssen vom Bürgerrat und Jugendrat auf Bundesebe-

ne wöchentlich neu bewertet werden. Die Notstandssituation und 

somit die Legitimierung der übergeordneten nationalen Gesetze kann 

jederzeit durch eine Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit für 

beendet erklärt werden. Eine Volksabstimmung aus diesem Anlass zu 

organisieren und durchzuführen, ist der Bevölkerung jederzeit möglich. 

Näheres regelt das Ausführungsgesetz zur Volksabstimmung. 

    (a)  Kapitel 1 der Verfassung behält in jedem Notstand uneingeschränkte 
Gültigkeit.

    (b)  Die Rechte auf Redefreiheit, Versammlung, Information sowie 
Unverletzlichkeit des eigenen Körpers und der Wohnung behalten in 
jedem Notstand uneingeschränkte Gültigkeit.

   Kapitel V – Zusammensetzung und Aufgaben des Bundesrates

Fortsetzung 

Fortsetzung 



  Kapitel V – Zusammensetzung und Aufgaben des Bundesrates

  Kapitel V – Regionale Neuordnung des Bundesgebietes

Version: Artikel – Regionale Neuordnung des Bundesgebietes

Die Ländervertretungen sind berechtigt, Vorschläge für eine Neuordnung der regionalen Gliederung des Bundesgebietes zu machen.  

Eine Neuordnung der regionalen Gliederung kann nur durch ein Referendum in den betroffenen Gebieten erfolgen. 

Zu diesem Artikel gibt es keinen Änderungsvorschlag

Nächster Artikel 

Version 1: Artikel – Zusammensetzung und Aufgaben des 
Bundesrates

Fortsetzung

(5) Der Bundesrat sorgt für die Angleichung der Bildungssysteme der 

Länder, um eine gleiche Förderung der Schülerinnen und Schüler zu 

gewährleisten. 

(6) Der Bundesrat gibt sich seine eigene Geschäftsordnung. Die 

notwendigen Stimmanteile für die Beschlüsse des Bundesrates regelt 

ein Bundesgesetz. 

(7) Der Bundesrat verhandelt immer öffentlich. Alle Verhandlungen 

und Treffen mit Lobbyisten werden durch die öffentlich-rechtlichen 

Medien übertragen. Geheime Nebenabreden sind verboten. 

(8) Der Finanzausgleich zwischen den Bundesländern wird von der 

Kammer für Wirtschaft und Finanzen mit dem Bundesrat gemeinsam 

geregelt. Der Finanzausgleich wird so gestaltet, dass dadurch eine 

gleiche Lebensqualität in allen Bundesländern ermöglicht werden 

kann. Dabei ist sicherzustellen, dass finanzstärkere Bundesländer nicht 

durch eine zu hohe Abgabelast benachteiligt werden und dass 

finanzschwächere Länder über die Verwendung der Steuergelder aus 

dem Finanzausgleich Rechenschaft ablegen.

Version 2: Artikel – Zusammensetzung und Aufgaben des 
Bundesrates

Fortsetzung

(6) Der Bundesrat sorgt für die Verbesserung der Bildungssysteme der 
Länder, um eine individuelle Förderung der Bildung aller Menschen zu 
gewährleisten.

(7) Der Bundesrat gibt sich seine eigene Geschäftsordnung. Die 

notwendigen Stimmanteile für die Beschlüsse des Bundesrates regelt 

ein Bundesgesetz.

(8) Der Bundesrat verhandelt immer öffentlich. Treffen mit Lobbyisten 
und geheime Nebenabreden sind verboten.

(9) Der Finanzausgleich zwischen den Bundesländern wird von der 

Kammer für Wirtschaft und Finanzen mit dem Bundesrat gemeinsam 

geregelt. Der Finanzausgleich wird so gestaltet, dass dadurch eine 
ähnliche, den natürlichen Gegebenheiten des Landes entsprechende 
Lebensqualität in allen Bundesländern ermöglicht werden kann. Dabei ist 

sicherzustellen, dass finanzstärkere Bundesländer nicht durch eine zu 

hohe Abgabelast benachteiligt werden und dass finanzschwächere 

Länder über die Verwendung der Steuergelder aus dem Finanzaus-

gleich Rechenschaft ablegen.



  Kapitel V – Regelung der Integration von Einwanderern und Aufnahme von Asylbewerbern

1. Version: Artikel – Regelung der Integration von Migran-
tinnen und Migranten und Aufnahme von Asylbewerberin-
nen und Asylbewerbern

(1) Migrantinnen und Migranten sind Menschen, die freiwillig nach 

Deutschland einwandern möchten. Durch ein Migrationsgesetz/

Einwanderungsgesetz werden die Voraussetzungen geschaffen, dass 

Menschen aus anderen Ländern legal nach Deutschland einwandern 

können. In diesem Migrationsgesetz werden bindende Voraussetzun-

gen für die Migranten genannt, die für die Integration nötig sind, u.a. 

gute Sprachkenntnisse, eine in Deutschland benötigte Ausbildung, 

die Auseinandersetzung mit und Anerkennung der hier vorherr-

schenden Kultur und die Aussicht auf eine Arbeitsstelle. 

(2) Die Integration von Migrantinnen und Migranten wird durch die 

Ländervertretung geregelt. Städte und Gemeinden erhalten ausrei-

chende Hilfe und Mittel, um die notwendige Integration von 

Migrantinnen und Migranten zu gewährleisten. Die Anzahl der 

Migrantinnen und Migranten in den Bundesländern richtet sich nach 

der Einwohnerzahl und jährlichen Wirtschaftsleistung der einzelnen 

Bundesländer. Der maximalen Anzahl der Migrantinnen und Migran-

ten muss seitens der Bevölkerung der Kommune/des Bundeslandes 

in einem Referendum zugestimmt werden. Zuvor muss die Bevölke-

rung durch die Medien darüber informiert werden, wie viele Mittel 

pro Migrantin und Migrant zur Verfügung stehen bzw. benötigt 

werden. 

(3) Asylbewerber sind politisch Verfolgte oder Menschen, deren 

Leben, Gesundheit oder körperliche/psychische Unversehrtheit in 

ihrer Heimat bedroht ist. Asylbewerber und Asylberechtigte müssen 

Deutschland wieder verlassen, wenn sich die Bedrohungssituation in 

ihrer Heimat verbessert hat. Sie erhalten über die Sicherstellung von 

Wohnraum, Nahrungsmitteln und lebenswichtigen medizinischen Be-

handlungen hinaus während dieses Status keine weiteren finanziellen 

Zuwendungen. Es wird ihnen stets auch Teilhabe an Bildung und 

kulturellen und sportlichen Tätigkeiten und die Möglichkeit zu 

sozialem Engagement garantiert, um einen menschenwürdigen 

Aufenthalt zu gewährleisten.  

(4) Der Asylberechtigte kann nach Ablauf der Asylduldung die 

Prüfung zur Einwanderung beantragen. Die Entscheidung darüber 

wird durch das örtlich zuständige Gericht mit dem Bürgerrat des 

Wohnorts des Asylanten getroffen. Das Nähere regelt ein Bundes-

gesetz. 

(5) Die deutsche Regierung setzt sich in den Herkunftsländern der 

Asylbewerber aktiv für Friedensgespräche und für Schutzzonen ein. 

Waffenlieferungen in diese Regionen, auch über Drittstaaten, sind 

unzulässig. 

(6) Der Umgang mit Migrantinnen, Migranten wie auch Asylbewer-

bern und Asylberechtigten muss durchgängig menschenrechtskon-

form sein.

2. Version: Artikel – Regelung der Integration von Einwan-
derern und Aufnahme von Asylbewerbern

(1) Einwanderer sind Menschen, die freiwillig nach Deutschland 

einwandern möchten. Durch ein Einwanderungsgesetz werden die 

Voraussetzungen geschaffen, dass Menschen aus anderen Ländern 

legal nach Deutschland einwandern können. Das Gesetz schafft 
bindende Voraussetzungen, deren Erfüllung für die Integration nötig 

sind, u.a. gute Sprachkenntnisse, eine in Deutschland benötigte 

Ausbildung, die Auseinandersetzung mit und Anerkennung der hier 

vorherrschenden Kultur und die Aussicht auf eine Arbeitsstelle.

(2) Die Integration von Einwanderern wird durch die Ländervertretung 

geregelt. Städte und Gemeinden erhalten ausreichende Hilfe und 

Mittel, um die notwendige Integration von Einwanderern zu gewähr-

leisten. Die Anzahl Einwanderer je Bundesland richtet sich nach der 
Einwohnerzahl und jährlichen Wirtschaftsleistung jedes Landes. Der 

maximalen Anzahl muss seitens der Bevölkerung in einem Referen-

dum zugestimmt werden. Zuvor muss die Bevölkerung informiert 
werden, wie viele Mittel pro Einwanderer zur Verfügung stehen und 
benötigt werden.

(3) Asylbewerber sind politisch Verfolgte oder Menschen, deren 

Leben, Gesundheit oder körperliche wie psychische Unversehrtheit in 

ihrer Heimat bedroht ist. Asylbewerber sowie Asylberechtigte müssen 

Deutschland wieder verlassen, wenn sich die Bedrohungssituation in 

ihrer Heimat verbessert hat. Sie erhalten über die Sicherstellung von 

Wohnraum, Nahrungsmitteln, Kleidung und lebenswichtigen 

medizinischen Behandlungen hinaus keine weiteren finanziellen 

Zuwendungen. Es wird Wohnraum und Zugang zu globaler Kommuni-
kation bereitgestellt. Es wird ihnen stets Teilhabe an Bildung und 

kulturellen und sportlichen Tätigkeiten und die Möglichkeit zu 

sozialem Engagement ermöglicht, um einen menschenwürdigen 

Aufenthalt zu gewährleisten.

(4) Einwanderer und Asylberechtigte haben Zugang zum Arbeitsmarkt 
und die Pflicht ihn zu nutzen, um den eigenen Unterhalt zu erwirtschaf-
ten.

(5) Finanzielle Bezahlung erfolgt nicht; Städte und Kommunen belohnen 
Einwanderer und Asylsuchende mit Bildung, die von hierfür angestelltem 
sach- wie sprachkundigem Personal vermittelt wird. Erfolgreicher 
Abschluss von 1 Jahr ist ein Schritt im Einwanderungsverfahren.

(6) Wenn die Bedrohungssituation in der ursprünglichen Heimat einen 
längeren Zeitraum andauert und eine Rückkehr dadurch nicht möglich 
ist, kann der Asylberechtigte nach Ablauf der Asylduldung die Prüfung 
zur Einwanderung beantragen. Die Entscheidung ist individuell und wird 
durch das örtlich zuständige Gericht mit dem Bürgerrat des Wohnorts 
des Asylberechtigten getroffen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(7) Die deutsche Regierung setzt sich aktiv für Friedensgespräche und 

Schutzzonen, in den Herkunftsregionen der Asylsuchenden ein. 

Waffenlieferungen in diese Regionen, auch über Drittstaaten, sind 
verboten. 

(8) Der Umgang mit Einwanderer und Asylsuchenden untersteht dem 
Menschenrecht und dem Gemeinwohl.

(9) Für Einwanderer gilt: bei einer strafrechtlichen Verurteilung wird das 
Einwanderungsverfahren abgebrochen und es folgt die Ausweisung.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL VIII – BUNDESPRÄSIDENT 
GesellschaftsFAIRtrag, Stand Jan. 2022

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen zwei Versionen von einem Artikel, die durch die Einarbeitung der Vorschläge  entstanden 
sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. 

Die Abstimmungen werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel – Wahl und Aufgaben des  
Bundespräsidenten

(1) Jede Kammer des Bundestages schlägt einen Kandidaten zur 

Bundespräsidentenwahl vor. Zudem können mindestens fünf gemein

nützige Organisationen gemeinsam einen Kandidaten vorschlagen. 

Der Bundespräsident wird anschließend aus max. fünf Kandidaten vom 

Volk direkt gewählt. Der Wahltermin soll möglichst mit den bevorste

henden Kammerwahlen zusammengelegt werden.

(2) Die Amtsdauer des Bundespräsidenten beträgt höchstens zwei 

Amtsperioden von je fünf Jahren. Der Bundespräsident ist parteilos.

(3) Der Bundespräsident kann vor dem Ablauf der Amtsperiode durch 

den gesamten Bundestag (40 % der Gesamtstimmen), den Rat der 

Weisen (30 % der Gesamtstimmen), den Bundesjugendrat (15 % der 

Gesamtstimmen) und einen Bürgerrat (15 % der Gesamtstimmen) mit 

einem Misstrauensvotum von mindestens 60 % der Stimmen oder 

durch eine Volksinitiative entlassen werden oder selbst zurücktreten. 

(4) Der Bundespräsident prüft mit Hilfe eines Rats von Verfassungs

rechtlern und Juristen, ob neue beschlossene Gesetze verfassungs

gemäß sind, unterschreibt sie ggf., damit sie in Kraft treten können. 

Erkennt er die Gesetze als nicht verfassungsgemäß, darf er diese nicht 

unterschreiben und muss sie dem Bundestag zur Nachbesserung 

zurückgeben.

(5) Der Bundespräsident ernennt oder entlässt den Bundeskanzler und 

die Bundesminister nach ihrer Wahl bzw. Abwahl oder nach ihrem 

Rücktritt.

(6) Der Bundespräsident ist der oberste Wächter und Mahner innerhalb 

der deutschen Politik, der sie daran erinnert, dass jedes staatliche 

Handeln sich zuerst am Gemeinwohl, an der Menschenwürde und den 

Grundrechten der Menschen zu orientieren hat und dass durch das 

politische Handeln die Voraussetzungen für gleiche Lebensbedingun

gen, größtmögliche Zufriedenheit der Menschen und eine bestmög

liche Verteilung der in Deutschland erwirtschafteten Güter auf alle in 

Deutschland lebenden Menschen geschaffen werden. Die Erhaltung 

lebensnotwendiger Bedingungen wie Naturerhalt, sauberes Trink

wasser und hohe Gesundheitsstandards sind dabei genauso wichtige 

Ziele wie größtmögliche Transparenz der Politik und Medien und die 

Förderung von Werten wie Wahrheit und Ehrlichkeit in der Presse und 

seitens der Volksvertreter.

(7) Mit seinen Aktivitäten trägt der Bundespräsident dazu bei, dass 

durch das Wirken der Zivilgesellschaft und der handelnden Politiker ein 

Gemeinschafts und Verantwortungsgefühl für das Wohlergehen aller 

Bürger entsteht.

 

2. Version: Artikel – Wahl und Aufgaben des  
Bundespräsidenten

(1) Das Amt eines Bundespräsidenten ist in einer gut funktionierenden 
Demokratie mit Beteiligung der Bürger nicht mehr notwendig. Die 
Kontrolle der Regierung wird durch die echte Gewaltentrennung und die 
Bürgerbeteiligung sichergestellt. Die Kosten für dieses aufwendige Amt 
stehen zukünftig dem Gemeinwohl zur Verfügung.

(2) Die bisherigen Aufgaben eines Präsidenten können entfallen, da 
verfassungsgemäße Gesetze durch die neue Struktur besser gewährleistet 
werden. Eine zusätzliche Ernennung eines z. T. vom Volk gewählten 
Menschen wird nicht mehr benötigt. Das Volk benötigt keinen unnötigen 
Wächter oder Mahner für die Politiker. Die bürgerlichen Gremien haben die 
Überwachungsfunktion. Alle Verantwortlichen haben sich an die Regeln 
der Verfassung zu halten. Für Fehlverhalten gibt es definierte Maßnahmen 
bis hin zur privaten Haftung.  Das Volk kann sich selbst repräsentieren und 
für bestimmte Aufgaben dienen die Funktionen der Regierung, z. B. Kanzler 
oder Außenminister.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL STEUERN UND FINANZEN 
GesellschaftsFAIRtrag, Stand Jan. 2022

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen verschiedene Versionen von fünf Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. Mehrere Versionen können 
ein Ja- bzw. Nein-Votum erhalten. Es gewinnt der Artikel, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. 

Auf dem Abstimmungsportal sind wir dem Wunsch nach Abstimmung der einzelnen Sätze innerhalb eines Artikels 
nachgekommen. Damit die Abstimmung nicht zu lange wird, werden die in den Versionen identischen Sätze nur 
einmal zur Abstimmung gestellt. 

Die Abstimmungen werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

Erläuternde Hinweise und Begriffserklärungen:

„Privat geschöpftes/erzeugtes Schuldgeldsystem mit Zins und Zinseszins“:

Im aktuellen Geldsystem dürfen private (Zentral-) Banken „Geld“ schöpfen/erzeugen per Buchung in einem elektroni-
schen System. Dieses Schuldgeld (FIAT-Geld) hat oft keinen materiellen Gegenwert. Durch den Zins und Zinseszins 
erhöht sich das Guthaben der Kapitaleigener exponentiell und gleichzeitig steigen exponentiell die Schulden der 
Bürger bzw. Staaten auf der anderen Seite der Bilanz. Dieses exponentielle Wachstum ist krankmachend (Krebs) und 
führt letztendlich immer zu einem Zusammenbruch (Krieg oder Crash)

„GRADIDO System“

Das Gradido-System ist aus der Natur abgeschaut (Bionik) und beinhaltet ein natürliches Kreislaufprinzip mit einem 
ständigen Entstehen und Vergehen.

Link auf kurzes „Erklär“-Video zum aktuellen und möglichen Geldsystem (16 Minuten): 

https://www.youtube.com/watch?v=BH78L_4LLMQ

„Demurrage“: 

Dieser Begriff wird oft verwendet als Liege- bzw. Parkgebühr für Schiffe im Hafen. In einem neuen Geldsystem soll 
diese „Parkgebühr“ (teilweise auch als Umlaufsicherungsgebühr bezeichnet) sicherstellen, dass das Geldsystem seine 
ureigene Kreislauf-Funktion erfüllt, dem einfachen Austausch von Waren- und Dienstleistungen. Entzieht jemand das 
Geld diesem Kreislauf und parkt es bei sich oder bei der Bank wird eine Parkgebühr „Demurrage“ fällig. Dazu ist es 
wichtig zu verstehen, dass das Geld eine gemeineigene Ressource ist, wie die Autobahn. Wer auf der Autobahn parkt 
und den Verkehr (Kreislauf ) blockiert muss eine Straf-Gebühr bezahlen.

Zu den Artikeln 

https://www.youtube.com/watch?v=BH78L_4LLMQ


  Kapitel Steuern und Finanzen – Monetative (Bundesbank) und ihre Aufgaben

1. Version: Artikel – Monetative 
(Bundesbank) und ihre Aufgaben

(1) Die Bundesbank ist neben der Legislati-

ven, der Exekutiven und der Judikativen die 

Vierte Staatsgewalt. Die Bundesbank ist von 

Weisungen der Regierung oder des Parla-

ments unabhängig und nur dem Gesetz 

verpflichtet.

(2) Die Bundesbank sichert die Geldwertstabi-

lität, versorgt die Gesellschaft mit Geld und 

gewährleistet einen stabilen und sicheren 

Zahlungsverkehr. Sie hat die Geldmenge stets 

unter Kontrolle. Sie lenkt den Finanzmarkt, 
indem sie die Höhe der Nutzungsgebühr des 
Geldes nach der wirtschaftlichen Entwicklung 
festlegt. Die Einführung von ergänzenden Regio-
nalwährungen oder komplementären 
Währungen regelt ein Bundesgesetz.

2. Version: Artikel – Monetative 
(Bundesbank) und ihre Aufgaben

(1) Die Monetative ist neben der Legislativen, 

der Exekutiven und der Judikativen die Vierte 

Staatsgewalt. Sie ist von Weisungen der 

Regierung oder des Parlaments unabhängig 

und nur dem Gesetz verpflichtet.

(2) Die Monetative bestimmt und verteilt die 
Geldmenge. Sie ist die einzige Institution, der 
Devisenhandel erlaubt ist.

(3) Die Monetative sichert die Geldwertstabili-

tät, versorgt die Gesellschaft mit Geld und 

gewährleistet einen stabilen und sicheren 

Zahlungsverkehr. Sie sorgt dafür, dass die 
Geldschöpfung grundsätzlich auf Guthaben-Ba-
sis erfolgt und die Geldmenge gerecht verteilt 
wird. Sie lenkt den Finanzmarkt so, dass nicht 
gemeinwohlorientiertes Verhalten von 
Personen, Organisationen und Unternehmen 
und die Produktion von Waren, die keinen 
Nutzen für das tägliche Leben haben, verhindert 
werden.

(4) Die Monetative legt fest, wann 50 Prozent 
des geschöpften Geldes innerhalb eines jeden 
Jahres verfallen.

3. Version: Artikel – Monetative 
(Bundesbank) und ihre Aufgaben

(1) Die Monetative (Bundesbank, Währungsamt 
oder Staatsbank) ist neben der Legislative, der 

Exekutive und der Judikative eine zusätzliche 
Institution im Staat. Sie ist von Weisungen der 

Regierung oder des Parlaments unabhängig 

und nur der Verfassung verpflichtet. Die Wahl 
der Mitglieder regelt ein Bundesgesetz.

(2) Die Monetative versorgt die Gesellschaft mit 
fließendem Geld und gewährleistet einen 

sicheren Zahlungsverkehr.  Sie sichert im 
Zusammenspiel von Geldschöpfung und 
Demurrage (Parkgebühr oder Umlaufsiche-
rungsgebühr) die Geldwertstabilität.

Sie kontrolliert die Banken und sorgt dafür, dass 
diese als Dienstleister für die Gesellschaft 
fungieren und ihre Aufgabe der Geldaufbewah-
rung, Geldberatung und Kreditvergabe im Sinne 
des Gemeinwohls wahrnehmen.

Sie prüft die Rechnungslegung, Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der öffentlichen Haushalte 
und legt die Ergebnisse offen.

(3) Die Monetative bestimmt anhand der 
Bevölkerungsentwicklung die Höhe der 
Geldmenge und bringt das auf Grundlage der 
aktuellen Bevölkerungszahl auf Guthaben-Basis 
geschöpfte Geld anteilig als Direktzahlung (pro 
Kopf) an den Bürger und als Zahlung an die 
staatlichen Gliederungen zur Finanzierung 
gemeinnütziger und infrastruktureller Maßnah-
men sowie des Gesundheitssystems in Umlauf 
(vergleichbar mit Gradido-System).

(4) Die Monetative legt neben der Höhe der 
regelmäßigen Geldschöpfung auch die 
einzuziehende Demurrage fest. Geldschöpfung 
und Demurrage sollen immer im Ausgleich 
(Waage) sein. Das durch die Demurrage 
eingezogenen Geld verfällt, das ist zwingend im 
Interesse der Währungsstabilität notwendig. 
Dies entsprich dem natürlichen Kreislaufprinzip 
der Natur.

(5) Eine zusätzliche Erhöhung der Geldmenge 
ist nur in Ausnahmefällen für unaufschiebbare 
gemeinnützige Aufgaben möglich, wenn alle 
anderen Möglichkeiten einer Finanzierung 
einschließlich Regional- und Komplimentär-
währungen ausgeschöpft sind. Sie darf 1% der 
neugeschöpften Basisgeldmenge nicht 
überschreiten.

Nächster Artikel 



  Kapitel Steuern und Finanzen – Finanzierung der staatlichen Aufgaben

  Kapitel Steuern und Finanzen – Steuern bzw. Gemeinwohlsteuer

1. Version: Artikel – Finanzierung der 
staatlichen Aufgaben

(1) Der Staat (Bundesstaat) bringt das von der 
Bundesbank ausgegebene Geld zinslos durch 
öffentliche Ausgaben in Umlauf. Der Gewinn 
aus der Geldschöpfung fließt vollständig in den 
öffentlichen Haushalt. Der Staat richtet sich bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben nach dem 
Gemeinwohl.

(2) Der Staat finanziert sich, außer mit dem 
Gewinn der Bundesbank, noch durch die 
Umlaufgebühr auf das fließende Geld und auch 
mit Steuern. Steuern werden ausschließlich 
nach sozialen und ökologischen Kriterien 
erhoben.

(3) Ein erhöhter staatlicher Finanzbedarf wird 
durch zinslose Kreditaufnahme bei der eigenen 
Bundesbank gedeckt.

(4) Die Einnahmen und Ausgaben der 
öffentlichen Hand sind in Haushaltspläne 
einzustellen. Der mit jeder Einzelverwendung 
erstrebte Zweck ist in überprüfbarer Form zu 
benennen.

(5) Weil die Wirtschaft die Menschheit und den 
Planeten nicht schädigen darf, werden 
Unternehmen nach einer Gemeinwohlbilanz 
besteuert (vergleichbar mit der Gemeinwohl-
Ökonomie).

2. Version: Artikel – Finanzierung der 
staatlichen Aufgaben

(1) Der Staat (Bundesstaat) bringt das von der 
Monetative (Bundesbank) ausgegebene Geld 
zinslos durch öffentliche Ausgaben in Umlauf. 
Der Gewinn aus der Geldschöpfung fließt 
vollständig in den öffentlichen Haushalt. Der 
Staat richtet sich bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dem Gemeinwohl. Alle 
staatlichen Projekte und Ausgaben sind erst nach 
sorgfältiger sachlicher Ermittlung der Folgen und 
Folgekosten zu beschließen.

(2) Der Staat finanziert sich, außer mit dem 
Gewinn der Monetative auch mit Steuern. 
Steuern werden ausschließlich nach sozialen 
und ökologischen Kriterien erhoben.

(3) Ein erhöhter staatlicher Finanzbedarf wird 
durch zinslose Kreditaufnahme bei der 
Monetative gedeckt. Die Grenzen der Verschul-
dung legen die drei bürgerlichen Gremien, der 
Jugendrat, ein dafür per Losverfahren eingesetz-
ter Bürgerrat und der Rat der Weisen zusammen 
fest.

(4) Die Einnahmen und Ausgaben der 
öffentlichen Hand sind in Haushaltspläne 
einzustellen. Der mit jeder Einzelverwendung 
erstrebte Zweck ist in überprüfbarer Form zu 
benennen.

(5) Weil die Wirtschaft die Menschheit und den 
Planeten nicht schädigen darf, werden 
Unternehmen nach einer Gemeinwohlbilanz 
besteuert (vergleichbar mit der Gemeinwohl-
Ökonomie).

3. Version: Artikel – Finanzierung der 
staatlichen Aufgaben

(1) Für die finanzielle Grundversorgung des 
Gemeinwesens im Rahmen einer gesicherten 
Währungsstabilität ist die Monetative zuständig. 
Sie stellt dem Staat Mittel aus der Geldschöpfung 
zur Verfügung.

(2) Der Staat und seine Gliederungen bis zu dem 
Kommunen finanzieren sich und ihre Aufgaben 
neben den von der Monetative bereitgestellten 
Mitteln weiterhin über Verbrauchsteuern und 
über Nutzungsentgelte auf überdurchschnittli-
chen privaten Gebrauch der gemeineigenen 
natürlichen Ressourcen wie Boden, Bodenschätze, 
Wasser, Luft, Energie (z.B. Bodenwertsteuer, 
Erbbaurecht).

(3) Diese Nutzungsentgelte werden jeweils auf 
untersten betroffenen gesellschaftlichen Ebene 
entsprechend Angebot und Nachfrage nach 
ökologischen, sozialen und gesundheitspoliti-
schen Aspekten festgelegt. 

(4) Zur Finanzierung unaufschiebbarer gemein-
nütziger Maßnahmen kann der Staat und seine 
Gliederungen nach Ausschöpfung aller weiteren 
Möglichkeiten einen zinslosen Kredit im Rahmen 
der Vorgaben der Monetative erhalten.

(5) Kapital-Steuern auf Geld-Transaktionen von A 
nach B können erhoben werden, um den 
Geld-Handel zu begrenzen.

(6) Steuern auf unmittelbar lebensnotwendige 
Güter (z.B. Grundnahrungsmittel) sowie auf 
menschliche Arbeitsleistungen (Lohnsteuern) sind 
nicht zulässig.

1. Version: Artikel – Steuern bzw. 
Gemeinwohlsteuer

Von allen Steuerpflichtigen wird eine Gemein-
wohlsteuer erhoben. Jeder Steuerzahler kann 
selbst bestimmen, welche gemeinnützige 
Organisation (z. B. Religionsgemeinschaft, 
Gewerkschaft, NGO, Stiftung) die von ihm 
entrichtete Steuer erhalten soll.

2. Version: Artikel – Steuern bzw. 
Gemeinwohlsteuer

Von allen Steuerpflichtigen wird eine Gemein-
wohlsteuer erhoben. Diese ersetzt die bisherige 
Kirchensteuer. Jeder Steuerzahler kann zur 
Hälfte selbst bestimmen, welche gemeinnützi-
ge Organisation (z. B. Religionsgemeinschaft, 
Gewerkschaft, NGO, Stiftung) die von ihm 
entrichtete Steuer erhalten soll. Die zweite 
Hälfte wird nach einem Verteilungsschlüssel, den 
das Parlament mit den bürgerlichen Gremien 
festlegt, an alle dem Gemeinwohl verpflichteten 
Organisationen ausgegeben. Diese ersetzt die 
bisherige Kirchensteuer.

3. Version: Artikel – Steuern bzw. 
Gemeinwohlsteuer

Die Gemeinwohlsteuer entfällt, 

da das von der Monetative geschöpfte Geld den 
staatlichen Gliederungen zur Finanzierung 
gemeinnütziger und infrastruktureller Maßnah-
men in ausreichender Form zur Verfügung gestellt 
wird.

Nächster Artikel 



  Kapitel Steuern und Finanzen – Rechnungshöfe

  Kapitel Steuern und Finanzen – Aufgaben der Bundesanstalt für Finanzaufsicht

1. Version: Artikel – Rechnungshöfe

Der Präsident und die Vizepräsidenten des 
Bundesrechnungshofs und der Präsident und 
die Vizepräsidenten der Landesrechnungshöfe 
werden nach den gleichen Regeln wie der 
Bundeskanzler durch das gesamte Parlament 
bzw. durch die Landtage ausgewählt. Sie 
werden nach den gleichen Regeln wie der 
Bundeskanzler bestellt und entlassen. Die 
Rechnungshöfe prüfen Rechnungslegung, 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
öffentlichen Haushalte und legen das Ergebnis 
offen.

2. Version: Artikel – Rechnungshöfe

(1) Der Präsident und die Vizepräsidenten des 
Bundesrechnungshofs werden vom gesamten 
Parlament gewählt und nach den gleichen 
Regeln wie der Bundeskanzler ernannt und 
entlassen. Die Präsidenten und Vizepräsidenten 
der Landesrechnungshöfe werden nach 
demselben Verfahren von den Landtagen 
gewählt, ernannt und entlassen wie die 
Ministerpräsidenten bzw. Regierenden 
Bürgermeister.

(2) Die Rechnungshöfe prüfen Rechnungsle-
gung, Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
öffentlichen Haushalte und legen die Ergebnis-
se offen. Ein Bürgerrat prüft die Ergebnisse. Das 
Parlament und die Landtage müssen sich in ihren 
Entscheidungen nach diesen Ergebnissen richten.

3. Version: Artikel – Rechnungshöfe

Die Rechnungshöfe entfallen,

da die Monetative als zusätzliche Institution im 
Staat diese Funktion erfüllt.

1. Version: Artikel – Aufgaben der 
Bundesanstalt für Finanzaufsicht

(1) Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht 
kontrolliert die Finanzmärkte so, dass Anlage-
geschäfte das Gemeinwohl nicht schädigen 
können und keine Spekulationsblasen 
entstehen.

(2) Sie kontrolliert die Banken und sorgt dafür, 
dass diese als Dienstleister für die Bürger und 
Bürgerinnen, Unternehmen und den Staat 
fungieren und ihre Aufgabe der Geldaufbewah-
rung, Geldberatung und Kreditvergabe im 
Sinne des Gemeinwohls wahrnehmen.

2. Version: Artikel – Aufgaben der 
Bundesanstalt für Finanzaufsicht

(1) Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht 
kontrolliert die Finanzmärkte so, dass Anlage-
geschäfte das Gemeinwohl nicht schädigen 
können und keine Spekulationsblasen 
entstehen.

(2) Sie kontrolliert die Banken und sorgt dafür, 
dass diese als Dienstleister für die Bürger und 
Bürgerinnen, Unternehmen und den Staat 
fungieren und ihre Aufgabe der Geldaufbewah-
rung, Geldberatung und Kreditvergabe im 
Sinne des Gemeinwohls wahrnehmen.

(3) Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht steht im 
Dienst des Gemeinwohls und verhindert wirksam 
die Entstehung von Hoch-Frequenz-Handel sowie 
Spekulationsgeschäfte mit Lebensmitteln und 
feindliche Übernahmen.

(4) Die Tätigkeit der Bundesanstalt für Finanzauf-
sicht wird jährlich von dem Rat der Weisen 
überprüft.

3. Version: Artikel – Aufgaben der 
Bundesanstalt für Finanzaufsicht

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht entfällt,

da die Monetative als zusätzliche Institution im 
Staat diese Funktion erfüllt.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL VII – BUNDESREGIERUNG
GesellschaftsFAIRtrag, Stand Feb. 2022

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen zwei bis drei Versionen von zwei Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge 
 entstanden sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. 

Die Abstimmungen werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel – Organisation und Aufgabe der  
Bundesregierung

(1) Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den 

Bundesministern.

(2) Die Aufgabe der Bundesregierung ist es, die Kammern und das 

Parlament bei den Gesetzentwürfen zu beraten und anschließend die 

Gesetze umzusetzen.

(3) Der Bundeskanzler koordiniert die Arbeit der Bundesminister und 

sorgt dafür, dass die Bundesregierung stets im Sinne von Art. 1 und 2 

ihre Aufgaben wahrnimmt. Er vertritt die Bundesregierung vor der 

Öffentlichkeit.

(4) Die Aufgabe der Bundesminister ist, die vom Parlament beschlosse-

nen Gesetze umzusetzen und die Bereiche der Exekutive zu leiten, für 

die sie zuständig sind.

(5) Gliederung und Zahl der Bundesministerien werden auf Vorschlag 

der vier Kammern* vom gesamten Parlament für die Dauer der 

Legislaturperiode festgelegt.

* Siehe Kapitel III, Artikel 16 Gliederung des Parlaments

2. Version: Artikel – Organisation und Aufgabe der  
Bundesregierung (ohne Bundeskanzler)

(1) Die Bundesregierung besteht aus den Bundesministern. Die Einberu-
fung und Leitung der Sitzungen werden durch einen Bundesminister 
wahrgenommen. Der Sitzungsleitende wechselt turnusmäßig halbjährlich. 
International wird Deutschland durch den Außenminister vertreten.

(2) Die Bundesminister haben die Aufgaben, die vom Parlament beschlos-
senen Gesetze umzusetzen und die Bereiche der Exekutive zu leiten, für die 
sie zuständig sind.

(3) Gliederung und Zahl der Bundesministerien werden auf Vorschlag 

der vier Kammern* vom gesamten Parlament für die Dauer der 

Legislaturperiode festgelegt.

Nächster Artikel 

  Kapitel VII, Artikel – Organisation und Aufgabe der Bundesregierung



1. Version: Artikel – Wahl, Rechte und 
Pflichten der Regierungsmitglieder

(1) Die Stelle des Bundeskanzlers wird von der 
Kammer Ethik und Zukunft ausgeschrieben.  
Die Kandidaten sind verpflichtet, in ihrer 

Bewerbung all ihre Verbindungen zu 

nationalen und internationalen Interessen-

gruppen offen zu legen.

(2) Die Auswahl der besten Kandidaten, die zur 
Abstimmung gestellt werden, erfolgt nach der 
gründlichen Prüfung aller Bewerber mit 
Berücksichtigung der Empfehlungen der 
Kammer Ethik und Zukunft, durch den Rat der 
Weisen, den Bundesjugendrat und den dafür 
einberufenen Bürgerrat. Die ausgewählten 2-3 
Kandidaten werden der Bevölkerung öffentlich 
vorgestellt und zur Wahl empfohlen. Der 
Bundeskanzler wird dann durch die wahlberech-
tigten Bürger direkt gewählt. Bei drei Kandida-
ten erfolgt die Abstimmung nach dem Prinzip 
des systemischen Konsensierens.

(3) Die Wahl der Bundesminister erfolgt durch 

die zuständige Kammer.

(4) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Ein 

Regierungsmitglied kann nur zweimal in 

Folge gewählt werden.

(5) Gewählte Regierungsmitglieder verlieren 

ihr Parlamentsmandat und haben kein 

Stimmrecht bei der Gesetzgebung.

(6) Die Regierungsmitglieder müssen ihre 

Einkünfte offenlegen. Das Ausüben einer 

anderen staatlichen oder privaten besoldeten 

Tätigkeit, Mitgliedschaft im Vorstand oder 

Aufsichtsrat eines Unternehmens ist ihnen 

verboten.

(7) Der zeitliche und finanzielle Aufwand der 

Regierungsmitglieder ist so vergütet, dass das 

Amt auch für gute Fachleute erstrebenswert 

ist. Über die angemessene Höhe der Vergü-

tung entscheidet der Bundesrechnungshof.

(8) Regierungsmitglieder können nach ihrem 

Ausscheiden aus dem Regierungsamt erst 

nach vier Jahren in einem Bereich arbeiten, in 

dem sie ihr Insiderwissen nutzen könnten.

2. Version: Artikel – Wahl, Rechte und 
Pflichten der Regierungsmitglieder

(1) Die Kandidaten sind verpflichtet alle ihre 

Verbindungen zu nationalen und internatio-

nalen Interessengruppen offen zu legen 

(2) Die Ethik-Kammer schlägt drei Kandidaten 
für das Amt des Bundeskanzlers vor. Das 
Parlament wählt aus diesem Vorschlag den 
Bundeskanzler.

(3) Die Wahl der Bundesminister erfolgt durch 

die zuständige Kammer.

(4) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Ein 

Regierungsmitglied kann nur zweimal in 

Folge gewählt werden.

(5) Gewählte Regierungsmitglieder verlieren 

ihr Parlamentsmandat und haben kein 

Stimmrecht bei der Gesetzgebung.

(6) Die Regierungsmitglieder müssen ihre 

Einkünfte offenlegen. Das Ausüben einer 

anderen staatlichen oder privaten besoldeten 

Tätigkeit, Mitgliedschaft im Vorstand oder 

Aufsichtsrat eines Unternehmens ist ihnen 

verboten.

(7) Der zeitliche und finanzielle Aufwand der 

Regierungsmitglieder ist so vergütet, dass das 

Amt auch für gute Fachleute erstrebenswert 

ist. Über die angemessene Höhe der Vergü-

tung entscheidet der Bundesrechnungshof.

(8) Regierungsmitglieder können nach ihrem 

Ausscheiden aus dem Regierungsamt erst 

nach vier Jahren in einem Bereich arbeiten, in 

dem sie ihr Insiderwissen nutzen könnten.

3. Version: Artikel – Wahl, Rechte und 
Pflichten der Regierungsmitglieder

(1) Die Kandidaten für die Bundesregierung 
gehören keiner politischen Partei an. Sie sind in 
der Regel keine gewählten Parlamentarier. Sie 
sind verpflichtet, alle ihre Verbindungen zu 
nationalen und internationalen Interessen-
gruppen offen zu legen.

(2) Die zuständige Kammer schlägt Kandidaten 
für die Bundesminister vor. Die Wahl erfolgt 
durch das Parlament.

(3) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Ein 

Regierungsmitglied kann nur zweimal in 

Folge gewählt werden.

(4) Wird ein Parlamentarier zum Bundesminis-
ter gewählt, scheidet er aus dem Parlament aus.

(5) Die Bundesminister müssen ihre Einkünfte 

offenlegen. Das Ausüben einer anderen 

staatlichen oder privaten besoldeten 

Tätigkeit, Mitgliedschaft im Vorstand oder 

Aufsichtsrat eines Unternehmens ist ihnen 

verboten.

(6) Der zeitliche und finanzielle Aufwand der 

Regierungsmitglieder ist so vergütet, dass das 

Amt auch für gute Fachleute erstrebenswert 

ist. Über die angemessene Höhe der Vergü-

tung entscheidet der Bundesrechnungshof.

(7) Regierungsmitglieder können nach ihrem 

Ausscheiden aus dem Regierungsamt erst 

nach vier Jahren in einem Bereich arbeiten, in 

dem sie ihr Insiderwissen nutzen könnten.

  Kapitel VII, Artikel – Wahl, Rechte und Pflichten der Regierungsmitglieder



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL X – EUROPÄISCHE UNION 
GesellschaftsFAIRtrag, Stand Jan. 2022

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen zwei Versionen von einem Artikel, die durch die Einarbeitung der Vorschläge  entstanden 
sind. Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. 

Die Abstimmungen werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel – Europäische Union

(1) Über die Mitwirkung Deutschlands in der EU stimmen die 
Wahlberechtigten alle fünf Jahre ab. Aufgrund einer erfolgrei-
chen Volksinitiative kann die Abstimmung zu jeder Zeit stattfin-
den. Nur wenn die Mitgliedschaft mit einfacher Mehrheit durch 
die Volksabstimmung bestätigt wird, bleibt Deutschland Teil der 
EU. In diesem Fall wirkt Deutschland bei der Entwicklung der 
Europäischen Union mit, die grundsätzlich demokratischen, 
rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und 
dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und die einen 
Grundrechtsschutz sichert, der im Wesentlichen ein Gemein-
wohl gewährleistet, wie es in diesem Gesellschaftsvertrag in 
seiner gültigen Fassung beschriebenen wird. Sind die verfas-
sungsmäßigen Bedingungen nicht erfüllt, endet die Mitwirkung 
Deutschlands an der EU.

(2) Nationales Recht ist dem EU-Recht übergeordnet. Das 
Parlament kann nach Zustimmung der Wahlberechtigen in 
einem obligatorischen Referendum Hoheitsrechte übertragen. 
Die Bundesregierung muss sich nach dem Ergebnis des obliga-
torischen Referendums bei den Verhandlungen richten. Jegliche 
Änderungen der vertraglichen Grundlagen der EU und ver-
gleichbarer Regelungen, durch die dieser Gesellschaftsvertrag 
seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt würde, bedürfen 
einer Zustimmung eines obligatorischen Referendums.

(3) Jeder Staatsbürger und jedes Mitglied des Parlaments und 
des Bundesrates in ihrer Funktion als Vertreter des Souveräns 
haben das Recht und die Pflicht, wegen Verstoßes eines 
Gesetzgebungsakts der Europäischen Union gegen das Subsi-
diaritätsprinzip und eventuelle Menschenrechtsverletzungen 
vor dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage zu erheben.

(4) Die Bundesregierung gibt dem Souverän vor ihrer Mitwir-
kung an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union Gelegen-
heit zur aktiven Mitwirkung und Stellungnahme durch Bürger-
räte. Für die Bundesregierung ist das Ergebnis eines 
obligatorischen Referendums bei den Verhandlungen bindend. 
Näheres regelt ein Bundesgesetz.

 

2. Version: Artikel – Europäische Union

(1) Die Mitwirkung Deutschland in der EU wird durch eine Volksab-
stimmung geregelt.

(2) Das gemeinschaftliche Handeln mit den Ländern Europas 
erfolgt durch Wahrung der nationalen Interessen über bilaterale 
Verträge.



ABSTIMMUNGSVORLAGE FÜR KAPITEL IX – BUND, LÄNDER UND KOMMUNEN
GesellschaftsFAIRtrag, Stand Feb. 2022

Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag

Zur Abstimmung stehen zwei Versionen von vier Artikeln, die durch die Einarbeitung der Vorschläge  entstanden sind. 
Bevor Sie abstimmen, lesen Sie bitte die Versionen im Vergleich durch. 

Die Abstimmungen werden fortlaufend stattfinden, bis eine neue Vorlage zum GesellschaftsFAIRtag entsteht. 

Nehmen Sie an der Abstimmung teil! Gestalten Sie mit Ihrer Stimme mit. 

1. Version: Artikel – Aufgaben, Rechte und Pflichten  
des Bundes

(1) Der Bund ist der Zusammenschluss der deutschen Bundesänder.  
Er regelt die Bereiche, die nicht auf unteren Ebenen geregelt werden 
können. Der Bund befolgt das Subsidiaritätsprinzip.

(2) Der Staat und seine Gliederungen finanzieren sich und ihre 
Aufgaben neben den von der Monetative bereitgestellten Mitteln über 
Verbrauchsteuern und über Nutzungsentgelte auf überdurchschnitt
lichen Gebrauch der gemeineigenen natürlichen Ressourcen wie 
Boden, Bodenschätze, Wasser, Luft, Energie.

(3) Diese Nutzungsentgelte werden auf der untersten politischen 
Ebene, die Gebühren erheben darf, festgelegt. Nutzungsentgelte 
müssen sich an Gemeinwohl und Umweltschutz orientieren.

(4) Der Bund ist berechtigt, bundeseigene Behörden nach Bedarf 
einzurichten. Die Behörden sind verpflichtet, transparent, bürgernah 
und die hier verfassten Werte und Prinzipien anwendend zu arbeiten.

(5) Verwaltungsvorschriften sind verboten. Ordnend kann nur per 
Gesetz eingegriffen werden.

(6) Der Bund ist verpflichtet, mit seiner Gesetzgebung und Verwaltung 
das Subsidiaritätsprinzip zu fördern. 

(7) Im Eigentum und der Verwaltung des Bundes sollen sich befinden: 
Autobahnen, internationale Wasserwege einschließlich der Häfen, das 
Schienennetz einschließlich aller Bahnhöfe und Haltepunkte, Flug
häfen, Telekommunikationsnetze und Energieversorgung. 

Im Eigentum und der Verwaltung der Länder sollen sich befinden: der 
öffentlichrechtliche Rundfunk, überregionale Straßen und Wasser
straßen. 

Im Eigentum und der Verwaltung der Kommunen sollen sich befinden: 
Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und Abfallentsor
gung. 

(8) Bund, Länder und Kommunen fördern gemeinsam den am 
Gemeinwohl orientierten Bau und die Pflege von Wohnraum. 

(9) Für die Ausführung der Bundesgesetze sorgen Bund, Länder und 
Kommunen. Der Bund übt die Aufsicht aus und trägt die Verantwor
tung über die Ausführung der Gesetze.

2. Version: Artikel – Aufgaben, Rechte und Pflichten  
des Bundes (Regionen)

(1) Der Bund ist der Zusammenschluss der deutschen Regionen. Er 
regelt die Bereiche, die nicht auf unteren Ebenen geregelt werden 
können. Der Bund befolgt das Subsidiaritätsprinzip.

(2) Der Staat und seine Gliederungen finanzieren sich und ihre 
Aufgaben neben den von der Monetative bereitgestellten Mitteln über 
Verbrauchsteuern und über Nutzungsentgelte auf überdurchschnitt
lichen Gebrauch der gemeineigenen natürlichen Ressourcen wie 
Boden, Bodenschätze, Wasser, Luft, Energie.

(3) Diese Nutzungsentgelte werden auf der untersten politischen 
Ebene, die Gebühren erheben darf, festgelegt. Nutzungsentgelte 
müssen sich an Gemeinwohl und Umweltschutz orientieren.

(4) Der Bund ist berechtigt, bundeseigene Behörden nach Bedarf 
einzurichten. Die Behörden sind verpflichtet, transparent, bürgernah 
und die hier verfassten Werte und Prinzipien anwendend zu arbeiten.

(5) Verwaltungsvorschriften sind verboten. Ordnend kann nur per 
Gesetz eingegriffen werden.

(6) Der Bund ist verpflichtet, mit seiner Gesetzgebung und Verwaltung 
das Subsidiaritätsprinzip zu fördern. 

(7) Im Eigentum und der Verwaltung des Bundes sollen sich befinden: 
Autobahnen, internationale Wasserwege einschließlich der Häfen, das 
Schienennetz einschließlich aller Bahnhöfe und Haltepunkte, 
Flughäfen, Telekommunikationsnetze und Energieversorgung. 

Im Eigentum und der Verwaltung der Regionen sollen sich befinden: 
der öffentlichrechtliche Rundfunk, überregionale Straßen und 
Wasserstraßen. 

Im Eigentum und der Verwaltung der Kommunen sollen sich befinden: 
Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und Abfallentsor
gung. 

(8) Bund, Regionen und Kommunen fördern gemeinsam den am 
Gemeinwohl orientierten Bau und die Pflege von Wohnraum. 

(9) Für die Ausführung der Bundesgesetze sorgen Bund, Regionen und 
Kommunen. Der Bund übt die Aufsicht aus und trägt die Verantwor
tung über die Ausführung der Gesetze. 

(10) Die Bundesländer von Deutschland sind aufzulösen. Die wahlberech-
tigten Bürger aller Kommunen haben das Staatsgebiet in Regionen 
aufzuteilen. 

(11) Eine Region ist ein per Referendum durch die Einwohner bestimmter 
Zusammenschluss oder eine Trennung geographisch angrenzender 
Gemeinden und Städte. Abstimmungsberechtigt sind alle Wahlberechtig-
ten der betroffenen, bestehenden Regionen.
(12) Jede Region ist durch gewählte Abgeordnete im Parlament vertreten.

  Kapitel IX – Bund, Länder und Kommunen


